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Besserung am Arbeitsmarkt: 
Anstieg der Erwerbstätigkeit – Rückgang der Arbeitslosigkeit 

 
Die konjunkturelle Erholung der Wirtschaft zeigt deutlichere Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt: Die 
Kräftenachfrage belebt sich und die Arbeitslosigkeit sinkt. Die Erwerbstätigkeit und darunter die wichtige 
Gruppe der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nehmen saisonbereinigt zu. Auch wenn die 
aktuellen Daten noch unsicher sind, weisen sie doch in eine positive Richtung. Die Belebung der Kräfte-
nachfrage zeigt sich außerdem in einer wachsenden Zahl gemeldeter Stellen. Die Arbeitslosigkeit ist 
schon seit längerer Zeit rückläufig; im Juli hat sie saisonbereinigt erneut kräftig abgenommen. Neben 
dem positiven konjunkturellen Umfeld haben dazu vor allem die intensivere Betreuung von Arbeitslosen 
und die systematische Aktualisierung von Bewerberangeboten beigetragen. 
 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 
ist die Zahl der Erwerbstätigen (nach dem 
Inlandskonzept)1 im Juni saisonbereinigt um 
63.000 gestiegen, nach +60.000 im Mai und 
+35.000 im April. Nach hochgerechneten Daten 
der Bundesagentur für Arbeit, die bis Mai rei-
chen, hat auch die sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung2 seit Februar saisonberei-
nigt zugenommen. Im Januar hatte es noch 

                                                           
1

 In der Arbeitsmarktberichterstattung der Bundesagentur für Arbeit steht die Erwerbs-
tätigkeit nach dem Inlandskonzept im Vordergrund, insbesondere weil sie eine engere 
Anbindung an die Konjunktur und Arbeitskräftenachfrage im Inland aufweist als die 
Erwerbstätigkeit nach dem alternativen Inländerkonzept. Im Inlandskonzept gehören 
Einpendler, die in Deutschland arbeiten, ihren Wohnsitz aber im Ausland haben, zu 
den Erwerbstätigen, während Auspendler, die zwar im Inland wohnen, aber im Aus-
land arbeiten, nicht mitgezählt werden. Im Inländerkonzept ist es genau umgekehrt. 
Entsprechend erklären Höhe und Veränderung des Saldos zwischen Ein- und Aus-
pendlern den Unterschied in Niveau und Veränderung der Erwerbstätigkeit nach 
Inlands- und Inländerkonzept. 

2
 Der Bestand an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wird auf Basis der Mel-
dungen von Arbeitgebern zur Sozialversicherung ermittelt. Aufgrund der Abgabefristen 
und des Meldeflusses sind stabile statistische Ergebnisse erst nach 6 Monaten zu 
erwarten. Um jedoch dem Bedürfnis nach zeitnäheren Ergebnissen gerecht zu wer-
den, wird monatlich zusätzlich der Bestand an sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten mit 2 und 3 Monaten Wartezeit ermittelt und auf 6-Monatswerte hochgerechnet. 
Diese Hochrechnung ist notwendig mit Unsicherheiten verbunden. Der Fehler der 
Hochrechnung liegt bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung deutlich 
unter einem Prozent, bei der geringfügig entlohnten Beschäftigung bei über 2 Prozent. 
Trotz dieser geringen Abweichung ist zu beachten, dass die auf den hochgerechneten 
Beständen errechneten Veränderungsraten mit höheren Unsicherheiten verbunden 
sind als die Bestände selbst. 

einen deutlichen Rückgang gegeben, weil vor 
Inkrafttreten der Neuregelung der Bezugszeiten 
von Arbeitslosengeld zum 1. Februar noch zahl-
reiche Beschäftigungsverhältnisse beendet wur-
den. Die aktuellen Veränderungen sind aller-
dings noch vorläufig und mit Unsicherheiten 
behaftet.  
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Nicht saisonbereinigt ist die Erwerbstätigkeit 
nach Berechnungen des Statistischen Bundes-
amtes von Mai auf Juni um 160.000 auf 
39,06 Mio gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr 
hat die Erwerbstätigkeit nach der neuesten Be-
rechnung um 260.000 zugenommen, nach 
+182.000 im Mai. Die sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung lag im Mai nennens-
wert über dem Vorjahresniveau. Die erste vor-
läufige Hochrechnung weist gegenüber dem 
Vorjahr einen Anstieg von 54.000 auf 26,23 Mio 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus. 
Auch hier bleibt zwar abzuwarten, ob sich der 
hochgerechnete Wert bestätigt; gleichwohl ist 
das ein starkes Indiz für das Ende des Abbaus 
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. 
Außerdem gab es Anstiege bei den Selbstän-
digen (einschließlich mithelfender Familienan-
gehöriger), deren Zahl nach Angaben des Sta-
tistischen Bundesamtes im zweiten Quartal 
2006 gegenüber Vorjahr um 21.000 auf 4,40 Mio 
zugenommen hat. In Arbeitsgelegenheiten 
waren im Juni etwa 300.000 Arbeitslosengeld II-
Empfänger beschäftigt, 80.000 mehr als vor 
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einem Jahr.3 Die Zahl der ausschließlich ge-
ringfügig entlohnten Beschäftigten hat nach 
ersten Hochrechnungen der Bundesagentur für 
Arbeit im Mai 4,99 Mio betragen, 250.000 mehr 
als vor einem Jahr. Darüber hinaus übten 
1,96 Mio sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
te zusätzlich einen geringfügig entlohnten Ne-
benjob aus, gegenüber Vorjahr 221.000 mehr. 
Dabei gehen in die Erwerbstätigenrechnung 
allein die ausschließlich geringfügig entlohnten 
Beschäftigten ein, da die Nebenjobber schon mit 
ihrer Hauptbeschäftigung gezählt werden. 
 
Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
hat in West- und Ostdeutschland im Vorjah-
resvergleich etwa gleich stark zugenommen 
(+0,2% bzw. +0,3%). Nach den aktuellen Daten 
ist die Beschäftigung in den meisten Bundeslän-
dern gestiegen, am stärksten in Hamburg, Bay-
ern und Schleswig-Holstein (+1,2 Prozent, 
+0,7 Prozent, +0,6 Prozent). Abnahmen gab es 
nur im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, Bre-
men und Hessen (-0,6 Prozent, -0,3 Prozent, 
jeweils -0,2 Prozent), in den ostdeutschen Län-
dern ist die Beschäftigung durchgehend gestie-
gen. Die Veränderungen nach Branchen sind 
unterschiedlich. Der gesamtwirtschaftliche An-
stieg im Vorjahresvergleich beruht vor allem auf 
einem kräftigen Aufwuchs sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung bei unternehmensna-
hen Dienstleistungen (+5,4 Prozent), der wie-
derum zu einem großen Teil von Arbeitnehmer-
überlassung getragen wird. Darüber hinaus hat 
es nennenswerte Zuwächse vor allem bei Ver-
kehr und Nachrichtenübermittlung und bei sons-
tigen Dienstleistungen gegeben (+2,0 Prozent 
bzw. +0,8 Prozent). Dem standen Beschäfti-
gungsverluste in anderen Branchen gegenüber. 
Relativ starke Abnahmen gab es vor allem im 
Kredit- und Versicherungsgewerbe (-2,0 Pro-
zent), im Verarbeitenden Gewerbe (-1,4 Pro-
zent), im Baugewerbe (-1,0 Prozent), in der öf-
fentlichen Verwaltung (-0,8 Prozent) und im 

                                                           
3

 Die für den aktuellen Monat statistisch ausgewiesenen Teilnehmerzahlen in Arbeitsgelegenhei-
ten sind untererfasst, weil Eintritte zeitverzögert erfasst werden. Arbeitsgelegenheiten bei 
zugelassenen kommunalen Trägern sind nicht enthalten; Angaben dazu können ab Januar 
2006 gemacht werden, ein Vorjahresvergleich ist deshalb nicht möglich. Im Juni waren bei 62 
zugelassenen kommunalen Trägern 26.000 Menschen in einer Arbeitsgelegenheit beschäftigt.  

Handel (-0,6 Prozent). Dabei wird im Verarbei-
tenden Gewerbe und im Baugewerbe das Minus 
kleiner.  
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Arbeitslose in Deutschland

Die Arbeitslosenzahl hat sich von Juni auf Juli 
saisonbereinigt um 84.000 verringert. Damit ist 
die Arbeitslosigkeit allein in den letzten vier Mo-
naten saisonbereinigt um 259.000 oder monats-
durchschnittlich um 65.000 gesunken. Neben 
dem positiven konjunkturellen Umfeld beruht ein 
Teil des Rückgangs auf der intensiveren 
Betreuung von Arbeitslosen und dem Einsatz 
von Arbeitsgelegenheiten. Zusätzlich hat eine 
Rolle gespielt, dass beim Wechsel des operati-
ven Vermittlungssystems von coArb (compute-
runterstützte Arbeitsvermittlung) auf VerBIS 
(Vermittlungs-, Beratungs- und Informations-
System) systematisch Bewerberangebote aktua-
lisiert wurden. Außerdem könnten Veränderun-
gen auf der Arbeitskräfteangebotsseite von Ein-
fluss sein. Darüber hinaus dürfte aber mittlerwei-
le auch die Kräftenachfrageseite zur Abnahme 
der Arbeitslosigkeit beitragen. Nach den aktuel-
len Berechnungen haben Erwerbstätigkeit und 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in 
den letzten Monaten saisonbereinigt zugenom-
men. Allerdings sind die Beschäftigtendaten 
noch vorläufig und mit Unsicherheiten behaftet.  
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Nicht saisonbereinigt hat die Arbeitslosigkeit 
gegenüber dem Vormonat um 12.000 und im 
Vergleich zum Vorjahr um 451.000 auf 
4.386.000 abgenommen. In der Vergangenheit 
ist die Arbeitslosenzahl von Juni auf Juli auf-
grund der Sommerpause immer gestiegen, im 
vergangenen Jahr um 56.000 und im Durch-
schnitt der Jahre 2003 und 2004 um 111.000. 
Ausschlaggebend dafür war, dass sich im Juli 
viele Jugendliche nach Abschluss schulischer 
und betrieblicher Ausbildung arbeitslos melde-
ten. Zwar hat es auch dieses Jahr einen Zu-
wachs von arbeitslosen Jüngeren gegeben, er 
fiel mit +53.000 aber schwächer aus als im Juli 
2005 mit +76.000 und im Durchschnitt der zwei 
Jahre zuvor (+86.000). Darüber hinaus wird im 
Juli die Arbeitslosigkeit durch urlaubs- und quar-
talsbedingte Beendigungen von Arbeitsverhält-
nissen belastet, dauerhafte Einstellungen in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wer-
den dagegen oft bis nach den Ferien aufge-
schoben. Durch die Vorverlegung der Zähltage 
der Arbeitslosigkeit von Monatsende auf Mo-
natsmitte seit 2005 werden diese saisonalen 
Belastungen zum Teil erst im August erfasst – 
die Anstiege im Juli 2005 und 2006 fallen des-
halb schwächer aus als in der Vergangenheit; 
das Saisonbereinigungsverfahren hat dies zum 
Teil schon berücksichtigt.  
 
In Westdeutschland hat sich die registrierte 
Arbeitslosigkeit im Juli um 6.000 auf 2.960.000 
verringert. Saisonbereinigt nahm die Arbeitslo-
senzahl um 58.000 ab. Im Vergleich zum Vor-
jahr sank die registrierte Arbeitslosigkeit um 
280.000 oder 9 Prozent. In Ostdeutschland 
nahm die Arbeitslosigkeit im Juli um 7.000 auf 
1.426.000 ab. Saisonbereinigt errechnet sich ein 
Rückgang von 26.000. Im Vergleich zum Vorjahr 
hat sich die Arbeitslosenzahl um 171.000 oder 
11 Prozent verringert. Die relativ stärkere Ab-
nahme in Ostdeutschland hängt mit dem Ar-
beitskräfteangebot zusammen, das nach Ein-

schätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) im Osten zurückgeht.4

 
Die Arbeitslosenquote, auf der Basis aller zivi-
len Erwerbspersonen, belief sich im Juli auf 
10,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr verrin-
gerte sie sich um 1,2 Prozentpunkte. Die sai-
sonbereinigte Arbeitslosenquote nahm gegen-
über dem Vormonat auf 10,6 Prozent ab. In 
Ostdeutschland war die Quote auf Basis aller 
zivilen Erwerbspersonen mit 16,7 Prozent deut-
lich höher als im Westen mit 8,9 Prozent. Im 
Vergleich zum Vorjahr verringerte sie sich in 
Westdeutschland um 1,0 und in Ostdeutschland 
um 1,9 Prozentpunkte.  
 
Von den 4.386.000 Arbeitslosen im Juli wurden 
1.556.000 oder 35 Prozent im Rechtskreis 
SGB III von einer Agentur für Arbeit und 
2.830.000 oder 65 Prozent im Rechtskreis 
SGB II von einem Träger der Grundsicherung 
betreut. Die Arbeitslosigkeit hat im Vormonats-
vergleich allein im Rechtskreis SGB II abge-
nommen (-39.000 oder -1 Prozent), im Rechts-
kreis SGB III ist sie saisonbedingt gestiegen 
(+26.000 oder +2 Prozent). Die Saisonfigur ist 
im Rechtskreis SGB III deutlich stärker ausge-
prägt als im Rechtskreis SGB II – das galt in der 
Vergangenheit auch für die unterjährige Ent-
wicklung bei Arbeitslosengeld-Empfängern im 
Vergleich zu den Arbeitslosenhilfe-Empfängern. 
Gegenüber dem Vorjahr hat die Arbeitslosig-
keit im Rechtkreis SGB III um 408.000 oder 
21 Prozent abgenommen. Im Rechtskreis 
SGB II lag die Arbeitslosigkeit im Juli erstmals 
unter dem Vorjahresniveau, und zwar um 
42.000 oder 1 Prozent. Hauptgrund für diese 
unterschiedliche Entwicklung ist, dass weniger 
neue Arbeitslose mit Arbeitslosengeldansprü-
chen aus Beschäftigung neu in den Rechtskreis 
SGB III zugehen und gleichzeitig Arbeitslose 
Beschäftigung aufnehmen oder in den Rechts-
kreis SGB II wechseln. Wenn Beschäftigung 
gesamtwirtschaftlich wieder wächst, steigen 
auch die Chancen der Gruppen, die schon län-
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ger arbeitslos sind und überwiegend im Rechts-
kreis SGB II betreut werden.  
 
 Leistungsempfänger nach SGB III und SGB II 1)

Juni Juli
2006 2006

 SGB III
 Arbeitslosengeldempfänger 1.369.000 1.405.000 
  -   darunter arbeitslose 
      Arbeitslosengeldempfänger 1.035.000 1.081.000 

 SGB II

 Arbeitslosengeld II Empfänger 5.224.000 5.169.000 
  -   darunter arbeitslose 
      Arbeitslosengeld II Empfänger 2.869.000 2.830.000 
 Sozialgeld - Empfänger 1.899.000 1.874.000 
 Bedarfsgemeinschaften 3.961.000 3.850.000 
1) Hochgeschätzte, vorläufige Werte

 Deutschland

Diese Entwicklungen werden auch von den Da-
ten zu den Leistungsempfängern bestätigt: So 
erhielten im Juli nach einer vorläufigen Hoch-
rechnung 1.405.000 Personen Arbeitslosen-
geld nach dem SGB III (ohne Arbeitslosengeld 
für Weiterbildung), das waren 237.000 oder 
14 Prozent weniger als vor einem Jahr. Aus-
schlaggebend waren deutlich weniger Zugänge, 
die von Juni 2005 bis Mai 2006 – aktuellere 
Daten liegen hier nicht vor – um insgesamt 
463.000 oder 12 Prozent geringer ausfielen als 
im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von den 
Arbeitslosengeldempfängern waren 1,08 Mio 
oder 77 Prozent arbeitslos gemeldet. 324.000 
Arbeitslosengeldempfänger wurden nicht als 
arbeitslos geführt, weil sie die vorruhestands-
ähnliche Regelung des § 428 SGB III in An-
spruch nahmen, arbeitsunfähig erkrankt waren 
oder sich in einer Trainingsmaßnahme befan-
den. Arbeitslosengeld II nach dem SGB II5 
wurde an 5,17 Mio Empfänger ausgezahlt, 
2,83 Mio oder 55 Prozent von ihnen waren ar-
beitslos gemeldet. 2,34 Mio erwerbsfähige Hilfe-

 Erwerbslosigkeit nach dem ILO-Konzept

 Mai  Juni
 2006  2006

 Erwerbslose 3.510.000 3.300.000 
 Erwerbslosenquote 8,3 7,8 
  in Westdeutschland 7,5 7,0 
  in Ostdeutschland 11,5 11,0 
 Saisonbereinigte Erwerbslosenquote 8,0 7,9 

 Quelle: Statistisches Bundesamt

 Erwerbsstatus

                                                                                       

                                                          

4
 Vgl. IAB-Kurzbericht Nr. 12 vom 26. Juli 2006. 

5
 Die Angaben zu Leistungen nach dem SGB II beruhen auf Auswertungen aus dem IT-
Fachverfahren A2LL, aus Datenlieferungen von Kommunen über XSozial und auf 
Schätzungen für Kreise, die dieses Verfahren nicht oder nicht vollständig genutzt 
haben. Bei der Interpretation der Daten ist folgendes zu beachten: (1) Die Daten zur 
Grundsicherung werden nach einer Wartezeit von drei Monaten erneut aufbereitet, 
insbesondere um – vor allem wegen zeitintensiver Klärung grundlegender Sachverhal-
te oder verspätet eingereichter Antragsunterlagen – nachträgliche Bewilligungen bzw. 
auch nachträgliche Aufhebungen noch berücksichtigen zu können. Im Saldo lag der 
letzte endgültige Wert im Februar um 5 Prozent über dem vorläufigen Wert ohne 
Wartezeit. (2) Die arbeitslosen Arbeitslosengeld II-Empfänger werden über die Arbeits-
losenstatistik erhoben, die parallel zur Leistungsempfängerstatistik geführt wird. In der 
Arbeitslosenstatistik wird der Arbeitslosenstatus nach Rechtskreis jeden Monat zum 
Stichtag ausgewertet und dann festgeschrieben; nachträgliche Änderungen der 
Rechtskreiszuordnung werden hier nicht vorgenommen. In einer nennenswerten Zahl 
von Fällen werden Arbeitslose zunächst dem Rechtskreis SGB II zugeordnet, ihnen 
dann aber nachträglich Leistungen aus der Grundsicherung nicht bewilligt oder aufge-
hoben und damit auch die Rechtskreiszuordnung verändert. Die Arbeitslosigkeit im 
Rechtskreis SGB II wird deshalb etwas zu hoch und entsprechend die Zahl der Nicht-
Leistungsempfänger im Rechtskreis SGB III zu niedrig ausgewiesen (Größenordnung 
etwa 5 Prozent der SGB II Arbeitslosen). Aus beiden Gründen sind die im Text ge-
nannten Anteile von Arbeitslosen an den Leistungsempfängern und die Anteile der 
Leistungsempfänger an den Arbeitslosen nach oben verzerrt.  

bedürftige erhielten Arbeitslosengeld II, ohne 
arbeitslos zu sein, vor allem deshalb, weil sie 
noch die Schule besuchen, Arbeitslosengeld II 
ergänzend zum Lohn aus einem Beschäfti-
gungsverhältnis bekommen, in einer Arbeitsge-
legenheit beschäftigt sind, an einer Qualifizie-
rungsmaßnahme teilnehmen oder wegen be-
sonderer Umstände, z. B. Betreuung kleiner 
Kinder, dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung 
stehen. Insgesamt bekamen damit 6,47 Mio 
erwerbsfähige Menschen Lohnersatzleistungen 
nach dem SGB III oder Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. 
3,81 Mio oder 59 Prozent dieser Leistungsemp-
fänger waren arbeitslos, bezogen auf alle Ar-
beitslosen waren das 87 Prozent.6

 
 
 
 
 
 

Die nach dem ILO-Erwerbskonzept vom Statis-
tischen Bundesamt ermittelte Erwerbslosigkeit 
belief sich in Deutschland für den Juni auf 
3,30 Mio und die Erwerbslosenquote auf 
7,8 Prozent. Die registrierte Arbeitslosigkeit 
nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) betrug im 
gleichen Monat 4,40 Mio und die Arbeitslosen-
quote 10,5 Prozent. Die saisonbereinigte Er-
werbslosenquote lag bei 7,9 Prozent, die eben-
falls saisonbereinigte Arbeitslosenquote bei 
10,8 Prozent.  
 
Die Erwerbslosen nach dem ILO-Konzept sind 
nicht einfach eine Teilmenge der Arbeitslosen 
nach den Begriffsbestimmungen des SGB. Nur 

 

SGB-Arbeitslose 

6
 Bereinigt um die Zahl der Personen, die zusätzlich zum Arbeitslosengeld auch 

Arbeitslosengeld II erhalten („Aufstocker“). Diese Personen werden dem Rechtskreis 
SGB II zugeordnet. 

ILO-Erwerbslose
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eine Teilgruppe ist sowohl erwerbs- als auch 
arbeitslos. Jedes Konzept erfasst in erheblichem 
Maße auch Personen, die vom anderen Konzept 
nicht berücksichtigt werden. Die Unterschiede 
folgen aus verschiedenen Erhebungsmethoden 
(Telefonstichprobenbefragung der Bevölkerung 
versus Meldung bei einer Agentur oder einem 
Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende) 
und unterschiedlichen Konkretisierungen von 
Begriffsmerkmalen der Arbeitslosigkeit (z. B. 
liegt nach dem SGB Arbeitslosigkeit auch dann 
vor, wenn eine Beschäftigung von weniger als 
15 Wochenstunden ausgeübt wird, während 
nach dem ILO-Konzept schon eine Wochen-
stunde Arbeit Erwerbslosigkeit beendet; im Ein-
zelnen vergleiche „Wichtige Hinweise …“ am 
Ende des Berichts). 
 
Auswertungen zu den Zu- und Abgängen in 
und aus Arbeitslosigkeit können zurzeit nur 
auf Basis der Arbeitslosenstatistik für die 370 
Kreise durchgeführt werden, die das IT-
Vermittlungssystem der Bundesagentur für Ar-
beit nutzen; die Veränderungen können aber als 
repräsentativ für Deutschland angesehen wer-
den.7 Danach beruht die günstige Entwicklung 
des Arbeitslosenbestands im Juli vor allem dar-
auf, dass die Abgänge aus Arbeitslosigkeit deut-
lich zahlreicher waren als vor einem Jahr 
(+9 Prozent). Auch in den Monaten zuvor wur-
den beim Abgang überwiegend deutliche Zu-
wächse verzeichnet (Januar bis Juni: +10 Pro-
zent). Ein Grund dafür dürfte sein, dass wegen 
der Umstellung auf das neue operative Vermitt-
lungs-, Beratungs- und Informations-System 
(VerBIS) systematisch Bewerberangebote ak-
tualisiert wurden. Der Zugang in Arbeitslosig-
keit hat dagegen im Vergleich zum Vorjahr ge-
ringfügig abgenommen (-1 Prozent). Eine Diffe-
renzierung nach Zugangs- und Abgangsgründen 
ist aufgrund der Umstellung auf VerBIS zurzeit 
nicht sinnvoll (vgl. „Wichtige Hinweise …“ am 
Ende des Berichts). Wertet man die Bewegun-
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 Vgl. „Wichtige Hinweise …“ am Ende des Berichts“ sowie Kurzinformation der Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit, Möglichkeiten und Grenzen von Auswertungen aus dem 
IT-Vermittlungssystem der Bundesagentur für Arbeit, online im Internet abrufbar unter 
http://www.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000200/html/sgb2/Vermerk-AMB-Format.pdf.  

gen getrennt nach Rechtskreisen aus, zeigen 
sich – bei rückläufigen Beständen – im SGB III 
deutlich weniger und im Rechtskreis SGB II 
erheblich mehr Zu- und Abgänge als vor einem 
Jahr. Dabei nimmt der Saldo der Wechsler vom 
SGB III in den Rechtskreis SGB II deutlich ab. 
Nach wie vor ist der Umschlag im Rechtskreis 
SGB III erheblich größer als im SGB II; setzt 
man die monatlichen Zu- und Abgänge in Rela-
tion zum Arbeitslosenbestand sind die so be-
rechneten Zugangs- und Abgangsquoten im 
Rechtskreis SGB III etwa doppelt so groß wie im 
Rechtskreis SGB II.  
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

2003 2004 2005 2006

 Saisonbereinig te Werte  Ursprungswerte
in Tsd.

Stellen insgesamt

gefö rderte Stellen

ungefö rderte Stellen

Gemeldetes Stellenangebot in Deutschland

Das Stellenangebot hat im Juli weiter kräftig 
zugenommen, saisonbereinigt ist es gegen-
über Juni um 39.000 gestiegen. Der saisonbe-
reinigte Anstieg beruht weit überwiegend auf 
mehr ungeförderten Stellenangeboten, die stär-
ker die Marktentwicklung widerspiegeln 
(+30.000). Nicht saisonbereinigt gab es im Juli 
627.000 Stellen, von denen 89 Prozent sofort zu 
besetzen waren. Im Vergleich zum Vorjahr hat 
die Zahl der gemeldeten Stellenangebote um 
180.000 zugenommen. Die ungeförderten Stel-
len machten im Juli 69 Prozent des gesamten 
Stellenangebotes aus, im Vergleich zum Vorjahr 
haben sie sich um 114.000 auf 436.000 erhöht. 
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Von diesen Stellen waren 87 Prozent sofort zu 
besetzen. Die geförderten Stellenangebote8 
legten wegen der Arbeitsgelegenheiten gegen-
über dem Vorjahr um 66.000 auf 192.000 zu. In 
Westdeutschland hat der gesamte Stellenbe-
stand gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 
140.000 auf 486.000 und in Ostdeutschland um 
40.000 auf 142.000 zugenommen. Der Anstieg 
beruht im Westen und im Osten etwa zu einem 
Drittel auf geförderten Stellen. Die ungeförderten 
gemeldeten Stellen haben sich im Westen um 
87.000 auf 367.000 und im Osten um 28.000 auf 
69.000 erhöht. 
 
Neben den gemeldeten offenen Stellen kennt 
die Bundesagentur noch zusätzliche Stellen, 
unter anderem gemeldet aus der privaten Ar-
beitsvermittlung sowie aus ihrer Job-Börse und 
dem Job-Roboter. Zusammen waren das im Juli 
836.000 Stellen, 218.000 mehr als vor einem 
Jahr.9 Nach Untersuchungen des IAB kennen 
die Agenturen für Arbeit damit deutlich mehr als 
die Hälfte des gesamtwirtschaftlichen Stellenan-
gebots und können darauf Bewerber vermitteln - 
teilweise aber erst nach Rücksprache mit dem 
Arbeitgeber.10

 
 Gemeldetes Stellenangebot

Anteil Veränderung gegenüber
dem Vorjahr

in % absolut in%

Bestand
alle Stellen 627.300 100 +180.200 +40,3  
   darunter:  Vakanzen 559.600 89,2 +187.200 +50,3  
ungeförderte Stellen 435.700 69,5 +114.400 +35,6  
   darunter:  Vakanzen 380.700 87,4 +114.500 +43,0  

Zugang
alle Stellen 283.800 100 +27.200 +10,6  
   darunter:  Vakanzen 132.000 46,5 +14.500 +12,3  
ungeförderte Stellen 210.400 74,1 +12.600 +6,4  
   darunter:  Vakanzen 100.900 48,0 +800 +0,8  

Abgang
alle Stellen 237.400 100 -10.600 -4,3  
ungeförderte Stellen 189.300 79,7 -4.800 -2,5  
   darunter:  ohne Vakanzzeit 26.300 13,9 -8.400 -24,3  
                   über drei Monate 29.300 15,5 +8.400 +40,3  
durchschnittliche Vakanzzeit* 53 +13 +33,9  

Juli 2006 absolut

* Vakanzzeit ist die Zeitspanne vom gewünschten Besetzungstermin der Stelle bis zu ihrem Abgang aus dem 
Bestand in Tagen; sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ohne Job-, Saison-, Telearbeit-, Gastarbeiter-  
und PSA-Stellen sowie Daueraufträge / in Tagen

Der Stellenbestand ist kein fester Block, son-
dern schlägt sich relativ schnell um. So gingen 
                                                           
8

 Geförderte Stellen umfassen Stellen für PSA, ABM, BSI und Arbeitsgelegenheiten. 
9

 Vgl. Das Stellenangebot in Deutschland, 
http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000100/html/sonder/index.shtml  

10
 Vgl. IAB Kurzbericht Nr. 6 vom 27. April 2006. 

in den Agenturen für Arbeit im Juli 284.000 Stel-
lenmeldungen ein, 27.000 oder 11 Prozent 
mehr als vor einem Jahr. Von diesen Stellen 
waren 47 Prozent sofort zu besetzen. Die Stel-
lenabgänge waren dagegen kleiner als vor ei-
nem Jahr. So wurden 237.000 Angebote abge-
meldet, 11.000 oder 4 Prozent weniger. Die 
Bewegungen sind ebenfalls von geförderten 
Stellen, also insbesondere von Arbeitsgelegen-
heiten, beeinflusst; rechnet man sie heraus, 
zeigen sich aber auch bei den marktbestimmten 
ungeförderten Stellen Zuwächse. So wurden im 
Juli 210.000 ungeförderte Stellen gemeldet, 
13.000 oder 6 Prozent mehr als vor einem Jahr. 
Gleichzeitig wurden 189.000 ungeförderte Stel-
len wieder abgemeldet, 5.000 oder 2 Prozent 
weniger als vor einem Jahr. Die neu gemeldeten 
ungeförderten Stellen waren zu 48 Prozent so-
fort zu besetzen. 14 Prozent der ungeförderten 
Stellen wurden abgemeldet, bevor sie vakant 
wurden, nur 15 Prozent waren länger als drei 
Monate vakant. Die durchschnittliche Vakanz-
zeit11 der im Juli abgemeldeten Stellen, also die 
Zeit, in der der Arbeitsplatz auch tatsächlich zu 
besetzen war, belief sich auf 53 Tage, im Ver-
gleich zu 40 Tagen vor einem Jahr.  
 
Die Zahl der Kurzarbeiter hat von Mai auf Juni 
– jüngere Daten liegen noch nicht vor – um 
11.000 auf 62.000 abgenommen. Der Rückgang 
war etwas stärker als im Durchschnitt der letzten 
drei Jahre mit -5.000. Im Vergleich zum Vorjahr 
wurden 75.000 Kurzarbeiter weniger gezählt, 
nach -70.000 im Mai. Abnahmen wurden in 
West- und Ostdeutschland registriert (gegen-
über Vorjahr Westdeutschland: -60.000 auf 
50.000; Ostdeutschland: -15.000 auf 11.000). 
 
 

                                                           
11

 Vakanzzeit ist die Zeitspanne vom gewünschten Besetzungstermin der Stelle bis zu 
ihrem Abgang aus dem Bestand. In die Berechnung wurden nur ungeförderte „nor-
male“ sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse ohne Job-, Saison-, 
Teilzeit-, Gastarbeiter-, Altersteilzeit- und PSA-Stellen sowie ohne Haushaltshilfen 
für Pflegebedürftige und ohne Daueraufträge einbezogen. 
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Ausbildungsmarkt bleibt weiter  
angespannt 
 
Die Daten der Berufsberatungsstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit signalisieren auch für den 
Juli keine Entspannung auf dem Ausbildungs-
markt. Allerdings scheint sich die Situation nicht 
mehr weiter zu verschärfen. Die Anzahl der ge-
meldeten Ausbildungsplätze liegt nur noch ge-
ringfügig unter dem Wert des gleichen Vorjah-
reszeitraums, die Zahl der gemeldeten Bewer-
ber nur etwas darüber. Dabei nimmt die Bewer-
berzahl in Ostdeutschland ab, während sie im 
Westen ansteigt. Die Daten über nicht vermittel-
te Bewerber sind durch den Wechsel des Fach-
verfahrens in der Ausbildungsvermittlung (von 
COMPAS auf VerBIS), derzeit unterjährig nicht 
mit dem Vorjahr vergleichbar. Weil sich die 
Bearbeitungsvorgänge geändert haben – Be-
werber werden länger als „nicht vermittelt“ ge-
führt – fällt die aktuelle monatliche Anzahl der 
noch nicht vermittelten Bewerber tendenziell 
höher aus als im Altverfahren. Deshalb wird für 
die Zahl der unvermittelten Bewerber eine 
Schätzgröße angegeben.  

 Zur Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt 1)

Veränderung gegenüber 
dem Vorjahresmonat
absolut in %

 Deutschland

 Berufsausbildungsstellen
   seit Beginn des
   Berichtsjahres gemeldet 402.400 -3.300  -0,8

     darunter betriebliche 388.600 -8.300  -2,1 
   am Monatsende unbesetzt 99.400 +22.900  +29,9 
 Bewerber
  seit Beginn des
  Berichtsjahres gemeldet 678.500 +5.500  +0,8

 am Monatsende nicht vermittelt2) 271.000 +24.600  +10 

 Westdeutschland

 Berufsausbildungsstellen
   seit Beginn des
  Berichtsjahres gemeldet 331.400 -9.800  -2,9

     darunter betriebliche 327.400 -10.400  -3,1 
   am Monatsende unbesetzt 76.900 +17.100  +28,5 
 Bewerber
  seit Beginn des
  Berichtsjahres gemeldet 500.100 10.800 +2,2

 am Monatsende nicht vermittelt2) x x 

 Ostdeutschland

 Berufsausbildungsstellen
   seit Beginn des
  Berichtsjahres gemeldet 71.000 +6.500  +10,1 

     darunter betriebliche 61.200 +2.100  +3,6 
   am Monatsende unbesetzt 22.500 +5.800  +34,9 
 Bewerber
  seit Beginn des
  Berichtsjahres gemeldet 178.100 -5.200 -2,8

 am Monatsende nicht vermittelt2) x x 
1) vorläufige Ergebnisse; Vorjahresvergleich nur eingeschränkt möglich

 Merkmal Juli 2006

2) Vorjahresvergleiche wegen Verfahresumstellung nicht sinnvoll; aktueller Wert für
    Deutschland geschätzt

 

 

 

 

x 

 

x 

 
Von Oktober 2005 bis Juli 2006 sind den 
Agenturen für Arbeit insgesamt 402.400 Aus-
bildungsstellen gemeldet worden, dies sind 
3.300 oder 1 Prozent weniger als im Vorjahres-
zeitraum. Der Rückgang beruht allein auf weni-
ger betrieblichen Stellen (-8.300 auf 388.600; 
außerbetriebliche: +5.000 auf 13.800). Die Ent-
wicklung war in Westdeutschland und Ost-
deutschland sehr unterschiedlich: Während in 
Westdeutschland die gemeldeten Berufsausbil-
dungsstellen um 3 Prozent zurückgingen, stieg 
im Osten die Zahl im Vorjahresvergleich um 
10 Prozent an. Dies liegt zum größeren Teil an 
Nachbesetzungen des Ausbildungsplatzpro-
gramms Ost, aber auch das Angebot an betrieb-
lichen Ausbildungsstellen ist in Ostdeutschland 
um 4 Prozent gestiegen. Insgesamt bleibt abzu-
warten, ob das Gesamtangebot an Stellen tat-
sächlich weiter zurückgeht oder ob der Einschal-

tungsgrad der Agenturen durch die Betriebe 
sinkt bzw. Stellen später gemeldet werden.  
 
Auf einen rückläufigen Einschaltungsgrad deu-
ten die Angaben des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertages sowie des Handwerks-
kammertages hin. Hier liegen jeweils Meldungen 
über die bis Juni neu abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge vor. Mit insgesamt 208.600 war 
ihre Zahl um 2.800 oder 1 Prozent größer als 
vor einem Vorjahr. Im Bereich dieser Kammern 
wurden 2005 immerhin 86 Prozent aller Ausbil-
dungsverträge abgeschlossen. Es bleibt abzu-
warten, ob sich diese Entwicklung fortsetzt, oder 
ob Ausbildungsverträge früher abgeschlossen 
wurden als vor einem Jahr (Vorzieheffekt). 

  
Gleichzeitig haben 678.500 Bewerber die Be-
rufsberatung bei der Vermittlung einer Lehrstelle 
eingeschaltet, 5.500 oder 1 Prozent mehr als im 
Vorjahreszeitraum. Allerdings haben die Bewer-
berzahlen allein in Westdeutschland zugenom-
men, in Ostdeutschland gab es einen Rückgang. 
Dabei lässt sich der Anstieg bei den Bewerber-
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zahlen in Westdeutschland zum Teil mit einer 
weiter steigenden Zahl von Absolventen allge-
mein bildender Schulen sowie einer wachsen-
den Zahl von Altbewerbern erklären, genau um-
gekehrt verhält es sich in Ostdeutschland. 
 
Aufgrund der Systemumstellung von COMPAS 
zu VerBIS ist die Zahl der nicht vermittelten 
Bewerber mit dem Vorjahr derzeit unterjährig 
nicht vergleichbar. In VerBIS werden Abmeldun-
gen von Bewerbern später durchgeführt als in 
COMPAS. Auch wenn bekannt ist, dass Jugend-
liche bereits eine zukünftige Alternative zu einer 
Ausbildungsstelle (z. B. schulische Ausbildung, 
Berufsvorbereitung, Studium) haben, werden sie 
bis zum Ende des Berufsberatungsjahres weiter 
im Vermittlungssystem VerBIS geführt, sofern 
sie ihren Wunsch nach einer Ausbildung auf-
rechterhalten. (vgl. auch „Wichtige Hinweise…“ 
am Ende des Berichtes).   
 
Um die Zahl der aktuell nicht vermittelten Be-
werber mit der des Vorjahres unterjährig ver-
gleichbar zu machen, wird eine vergleichbare 
Zahl der unvermittelten Bewerber für den aktuel-
len Monat auf Bundesebene geschätzt. Für die 
Schätzung werden der Vorjahresvergleich bishe-
riger COMPAS-Agenturen, die Verlaufsinforma-
tion des Vorjahres und die Vorausschätzung auf 
das Ende des Berufsberatungsjahres verwen-
det. Dieser Schätzwert liegt für den Monat Juli 
bei 271.000 nicht vermittelten Bewerbern und 
damit um 10 Prozent über dem Wert des Vorjah-
res.  
 
Die Zahl der Mitte Juli noch unbesetzten Aus-
bildungsstellen lag mit 99.400 um 22.900 oder 
30 Prozent über dem Vorjahreswert. Durch die 
Systemumstellung von COMPAS zu VerBIS ist 
der Vorjahresvergleich ebenfalls verzerrt. Ver-
mutlich bringt die Umstellung in den meisten 
Agenturen zunächst eine Verzögerung der Be-
arbeitungsvorgänge mit sich. Selbst kleine Ver-
änderungen können dann den Vorjahresver-
gleichvergleich deutlich beeinflussen. 
 

Wegen der Unsicherheiten durch die Umstellung 
des Vermittlungssystems ist die Aussagekraft 
der rechnerischen Differenz zwischen unbesetz-
ten Ausbildungsstellen und der geschätzten Zahl 
der nicht vermittelten Bewerber – so genannte 
„Lücke“ – von 171.600 sehr gering.  
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Aus der Tatsache, dass einerseits die Zahl der 
bisher gemeldeten Bewerber die der Stellen und 
andererseits die Zahl der Mitte Juli noch nicht 
vermittelten Bewerber die der noch offenen Stel-
len beträchtlich übersteigt (276.100 bzw. 
171.600), kann aber nicht geschlossen werden, 
es fehlten jetzt oder später Ausbildungsstellen in 
dieser Größenordnung (vgl. Kasten „Hinweise 
zum Verständnis der Statistik zum Ausbil-
dungsmarkt“). Anhand dieser Zahlen kann aber 
– aufgrund der seit Jahren regelmäßigen Ent-
wicklung der Zugänge von Stellen und Bewer-
bern und Informationen z. B. über die Schulab-
gängerzahlen – eine Vorausschätzung für den 
September 2006 gemacht werden. Unterstellt 
man, dass sich der Einschaltungsgrad der Agen-
turen nicht verändert und das Angebot an Aus-
bildungsstellen abnimmt, gleichzeitig aber auch 
die Nachfrage größer wird, so zeichnet sich für 
Ende September eine Lücke zwischen unbe-
setzten Ausbildungsstellen und nicht vermittel-
ten Bewerbern ab, die wohl über dem Niveau 
des Vorjahres – mit damals 28.300 fehlenden 
Lehrstellen – liegen dürfte. Dieses ungünstige 
Szenario wird insbesondere dann nicht eintref-
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fen, wenn es im Rahmen des Ausbildungspak-
tes gelingt, mehr Ausbildungsplätze bereitzustel-
len, als es die Daten vom Juni und die Erfah-
rungswerte der Vergangenheit erwarten lassen. 
Ebenso wenig wie diese möglichen mobilisie-
renden Effekte des Ausbildungspaktes zur Be-
reitstellung zusätzlicher Lehrstellen nicht be-
rücksichtigt werden können, ist auch schwer 
abzuschätzen, inwieweit die Übernahme Ju-
gendlicher aus Einstiegsqualifizierungen in regu-
läre Ausbildungen den Ausbildungsmarkt entlas-
tet, ohne dass diese Stellen den Arbeitsagentu-
ren gemeldet werden. 
 
Vor allem die Erfahrungen des Nationalen Pak-
tes für Ausbildung, der am 16. Juni 2004 für 
die Dauer von drei Jahren geschlossen wurde, 
sprechen eher für eine positivere Prognose. 
 

2005 konnte im so genannten „fünften Quartal“ 
von September bis Mitte Januar die rechneri-
sche Lücke zwischen unvermittelten Bewerbern 
und unbesetzten Stellen noch um 59 Prozent 
auf 11.500 abgebaut werden. Zudem hat sich 
aber auch gezeigt, dass die Nachvermittlungs-
aktivitäten des Paktes noch in die ersten Monate 
des laufenden Jahres hineinreichten. So konnte 
die Zahl der am 30. September 2005 nicht ver-
mittelten Bewerber bis Februar 2006 noch ein-
mal um weitere 1.400 auf 13.800 verringert wer-
den. Hierzu hat insbesondere das Programm zur 
Förderung der betrieblichen Einstiegsqualifizie-
rungen (EQJ) der Bundesregierung beigetragen. 
Bis Mitte Juni (spätere Eintritte waren nicht mehr 
möglich) ist die Zahl der Eintritte auf insgesamt 
30.300 angestiegen (Vorjahr: 17.400). 
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Hinweise zum Verständnis der Statistik zum Ausbildungsmarkt der Bundesagentur für Arbeit 
 
Die Berufsberatungsstatistik ist die einzige monatlich verfügbare Erhebung von Vorgängen auf beiden Seiten des 
Ausbildungsmarktes. Die Daten liegen in tiefer berufsfachlicher und regionaler Gliederung vor und werden seit 
Jahren nahezu unverändert erhoben. Somit lassen sich lange Zeitreihen bilden, die Aufschluss über strukturelle 
Veränderungen am Ausbildungsmarkt geben. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Daten aus Geschäftsvor-
fällen der Bundesagentur für Arbeit gewonnen werden und die Inanspruchnahme der Dienste der Berufsberatung 
durch Betriebe und Jugendliche freiwillig ist. 
 
Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, dass die gemeldeten Ausbildungsstellen und gemeldeten Bewerber 
den Ausbildungsmarkt, gemessen am Gesamtangebot1) und an der Gesamtnachfrage2) zwar i.d.R. zu mehr als 
90 Prozent abbilden (Einschaltungsgrad), aber dennoch nicht vollständig. Denn ein nicht quantifizierbarer Teil der 
freiwilligen Inanspruchnahme durch Betriebe und Jugendliche richtet sich nach den jeweiligen Verhältnissen auf 
dem Ausbildungsmarkt. Bei wachsendem Nachfrageüberhang schalten Ausbildungsbetriebe die Berufsberatung 
seltener und später, Jugendliche häufiger und früher ein. Bei einem Angebotsüberhang verhält es sich umgekehrt. 
Daher sind Schlüsse auf die absoluten Zahlen von Gesamtangebot und Gesamtnachfrage nicht möglich. 
 
Aus der Entwicklung der rechnerischen Differenz zwischen gemeldeten noch nicht vermittelten Bewerbern und 
gemeldeten unbesetzten Stellen („Lücke“) lässt sich aber schließen, ob der Ausbildungsmarkt insgesamt enger 
oder entspannter wird. Im Vergleich zum Vorjahr wachsende “Lücken” deuten recht zuverlässig auf einen enger 
werdenden, schrumpfende “Lücken” auf einen sich entspannenden Ausbildungsmarkt hin. Diese Vorausschätzun-
gen können sich aber nur auf das relative Gefüge von Gesamtangebot und Gesamtnachfrage beziehen. Anhand 
des absoluten Umfangs der “Lücke” lässt sich auch abschätzen, wie viele Lehrstellen zum Ausgleich von Angebot 
und Nachfrage am Ende des Berichtsjahres (30. September) fehlen werden. Auch dabei kommt der Entwicklung 
der “Lücke” im Vergleich zum Vorjahr besondere Bedeutung zu. 
 
Dagegen sagt der absolute Umfang der “Lücke”, der während des laufenden Berichtsjahres errechnet wird, als 
solcher nichts über die Größe eines evtl. Defizits an Ausbildungsstellen aus. Denn im Gegensatz zum Arbeitsmarkt 
ist der Ausbildungsmarkt nicht auf einen umgehenden Ausgleich von Angebot und Nachfrage gerichtet. Vielmehr 
orientieren sich Jugendliche und Betriebe am regulären Beginn der Ausbildungen im August und September und 
entscheiden sich häufig erst dann. Deshalb ist die “Lücke” im Frühjahr zwangsläufig noch sehr groß und nimmt erst 
zum Ende des Vermittlungsjahres deutlich ab. Verstärkt wird dies durch das erwähnte marktabhängige Meldever-
halten von Betrieben und Jugendlichen. Die “Lücke” im Laufe des Berichtsjahres mit der Zahl der am Ende 
des Vermittlungsjahres voraussichtlich fehlenden Ausbildungsplätze gleichzusetzen, ist also nicht sachge-
recht. 
 
Die Vermittlungsbemühungen der Berufsberatung für unvermittelte Bewerber werden auch nach Ende des Be-
richtsjahres fortgesetzt. Viele neue Ausbildungsangebote ergeben sich erst nach dem 30. September, sei es 
durch gezielte Sonderprogramme oder durch wieder freigewordene Ausbildungsplätze infolge nicht angetretener 
oder frühzeitig abgebrochener Ausbildungsverhältnisse.  
 
Manche Bewerber, die zunächst ausschließlich oder vorrangig eine betriebliche Ausbildung anstreben, schlagen 
letztlich andere Wege ein. Selbst in Zeiten für Bewerber günstiger Ausbildungsplatzsituation ist dies der Fall. 
Mangelt es an passenden Ausbildungsplätzen, weicht verständlicherweise ein wachsender Teil der Bewerber auf 
Ersatzlösungen aus. Eindeutige Zuordnungen und qualitative Differenzierungen nach den Ursachen für den alter-
nativen Verbleib sind mit statistischen Mitteln derzeit nicht möglich. 
 
Trotz schwieriger Situation auf dem Ausbildungsmarkt kann ein Teil der Ausbildungsstellen nicht besetzt wer-
den, weil Angebot und Nachfrage in berufsfachlicher, regionaler oder qualifikationsspezifischer Sicht divergieren. 
Auch infrastrukturelle Schwierigkeiten, insbesondere ungünstige Verkehrsbedingungen, spielen eine Rolle. Hinzu 
kommen Vorbehalte seitens der Jugendlichen gegenüber Betrieben oder Branchen, aber auch Einstellungsverzich-
te von Betrieben mangels, aus ihrer Sicht, geeigneter Bewerber. Zum Teil treten Jugendliche die ihnen zugesagte 
Lehrstelle aber auch nicht an, noch sagen sie rechtzeitig ab. Einige Betriebe finden dann nicht rechtzeitig einen 
passenden Nachfolger. 
 
__________________________ 
1) Bis zum 30. September abgeschlossene Ausbildungsverträge zuzüglich der bei den Arbeitsagenturen zum 

30. September gemeldeten, noch unbesetzten Ausbildungsstellen. 

2) Bis zum 30. September abgeschlossene Ausbildungsverträge zuzüglich der bei den Arbeitsagenturen zum 
30. September gemeldeten, noch nicht vermittelten Bewerber um Ausbildungsstellen. 
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Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente im Juli 
 
Seit der Einführung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) zum Jahresbeginn 2005 ist die Zuständigkeit und 
Verantwortung für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen auf unterschiedliche Träger verteilt. Die Agenturen 
für Arbeit sind im Wesentlichen für die Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen zuständig, die 
nicht dem Rechtskreis des SGB II zugeordnet werden. Im Rahmen des SGB II entscheiden die Träger 
der Grundsicherung über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Weit überwiegend sind dies Arbeitsge-
meinschaften (ARGEn) aus Kommunen und Arbeitsagenturen. In 19 Fällen nimmt die örtliche Agentur für 
Arbeit diese Aufgabe allein wahr (getrennte Trägerschaft), in 69 Kreisen sind die Kommunen als zugelas-
sene kommunale Träger zuständig für die arbeitsmarktpolitischen Leistungen nach dem SGB II. 
 
Der überwiegende Teil der arbeitsmarktpolitischen Instrumente des SGB III kann gemäß 
§ 16 Abs. 1 SGB II auch für erwerbsfähige Hilfebedürftige genutzt werden. Eine Ausnahme ist zum Bei-
spiel die Förderung der Selbständigkeit durch den Gründungszuschuss, die nur im Rechtskreis SGB III 
zum Einsatz kommt. Andererseits sind das Einstiegsgeld sowie die Arbeitsgelegenheiten ausschließlich 
Leistungen des SGB II.12

 
SGB II wie SGB III verfolgen das Ziel, Arbeitslose nachhaltig in den Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt zu 
integrieren. Wegen der Besonderheiten der jeweils zu betreuenden Personenkreise werden in den unter-
schiedlichen Rechtskreisen bestimmte arbeitsmarktpolitische Instrumente schwerpunktmäßig eingesetzt. 
Während bei Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II eine Beschäftigung in der Regel schon länger zurück 
liegt oder noch nie ausgeübt wurde, verfügen Arbeitslose im Rechtskreis SGB III überwiegend über aktu-
ellere Erfahrungen im Berufsleben im Rahmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Für 
sie kommen daher eher arbeitsmarktpolitische Instrumente in Frage, die auf eine Verbesserung bereits 
vorhandener Qualifikationen bzw. eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt abzielen. Für Arbeits-
lose im Rechtskreis SGB II werden demgegenüber tendenziell stärker Instrumente eingesetzt, die ihre 
Erwerbsfähigkeit verbessern sollen u. a. durch Beschäftigung schaffende Maßnahmen auf dem zweiten 
Arbeitsmarkt. 
 

                                                           
12

 Daten zum Einsatz arbeitsmarktpolitischer Instrumente sind im Berichtsmonat vorläufig, endgültige Daten stehen erst mit dreimonatiger Wartezeit zur Verfügung. Im Rechtskreis SGB III 
werden die Daten am aktuellen Rand hochgerechnet. Im Rechtskreis SGB II sind die Angaben vorläufig und können aufgrund fehlender Erfahrungswerte noch nicht hochgerechnet werden. 
Ein Hochrechnungsverfahren wird derzeit entwickelt. Überdies kommt es durch Nacherfassungen, die dazu führen, dass Eintritts- und Bestandszahlen rückwirkend nach oben korrigiert 
werden (vgl. auch Fußnote 3, Seite 3 und „Wichtige Hinweise …“ am Ende des Berichts). 

Förderung im Rechtskreis SGB III 
 
Die Bundesagentur für Arbeit hat aus dem 
Sozialgesetzbuch III (SGB III) den gesetzlichen 
Auftrag, zu einem möglichst hohen Beschäfti-
gungsstand in Deutschland beizutragen und die 
Beschäftigungsstruktur ständig zu verbessern. 
Das Entstehen von Arbeitslosigkeit soll vermie-
den und die Dauer der Arbeitslosigkeit verkürzt 
werden. Zur Verwirklichung dieser Ziele steht 
den Agenturen für Arbeit eine Vielzahl von ar-

beitsmarktpolitischen Instrumenten zur Ver-
fügung. Sie erlauben es, sowohl auf unter-
schiedliche Arbeitsmarktgegebenheiten als auch 
auf die individuellen Voraussetzungen und Be-
dürfnisse der Arbeit suchenden Menschen zu 
reagieren. Dabei wird der bereits in den Vorjah-
ren eingeschlagene Weg des konsequent effi-
zienten und effektiven Einsatzes der finanziellen 
Mittel weiter beschritten. Mit den verfügbaren 
Ressourcen soll ein Maximum an arbeitsmarktli-
cher Wirkung erreicht werden. Der Einsatz von 
beschäftigungsbegleitenden Leistungen und 
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Qualifizierungsmaßnahmen steht dabei eindeu-
tig im Vordergrund. Beschäftigung schaffende 
Maßnahmen treten demgegenüber zurück.  
 
 
Förderung der Integration in den ersten  
Arbeitsmarkt 
 
Berufliche Weiterbildung kommt als arbeits-
marktpolitisches Instrument vor allem dann zum 
Einsatz, wenn es gilt, die Diskrepanz zwischen 
qualifikatorischen Anforderungen der Nachfrage 
nach Arbeitskräften und den bei arbeitslosen 
Arbeitnehmern vorhandenen Qualifikationen 
auszugleichen. Ziel ist es, durch berufliche Wei-
terbildungsförderung die Dauer der Arbeitslosig-
keit zu verkürzen. Arbeitslose erhalten einen 
Bildungsgutschein, wenn die Weiterbildung für 
sie eine nachhaltige Eingliederung in den ersten 
Arbeitsmarkt erwarten lässt und das effizienteste 
Instrument darstellt. Sofern die Weiterbildung 
von einer fachkundigen Stelle zugelassen wur-
de, können sie den Bildungsgutschein bei einem 
geeigneten Träger ihrer Wahl einlösen. 
 
Im Juli nahmen im SGB III-Bereich 69.500 Per-
sonen an einer Weiterbildungsmaßnahme teil, 
58.600 in Westdeutschland und 20.900 in Ost-
deutschland. Gegenüber dem Vorjahresmonat 
war das ein Rückgang um 13.400 Personen 
(West: -7.500, Ost: -5.900). Eine neue Weiter-
bildung haben im Juli 12.900, seit Jahresbeginn 
62.700 Personen begonnen (West: 8.700 bzw. 
45.300, Ost: 4.200 bzw. 17.400). Im Vergleich 
zu den ersten sieben Monaten des Vorjahres ist 
die Zahl der Zugänge gestiegen. 
 
Zur Verbesserung der Eingliederungsaussichten 
und zum Ausgleich von geringeren Qualifizie-
rungsdefiziten werden die vergleichsweise kür-
zeren und damit günstigeren Maßnahmen der 
Eignungsfeststellung/Trainingsmaßnahmen 
eingesetzt. An solchen Maßnahmen nahmen im 
Juli insgesamt 41.900 Personen teil, im Westen 
32.100 und im Osten 9.800. Der Bestand liegt 
über dem Vorjahresmonat und zwar um 13.100 

Personen (West: +9.200 gegenüber Ost: 
+3.900). 57.500 Personen haben im Juli und 
302.100 Personen seit Jahresbeginn eine sol-
che Maßnahme begonnen (41.100 bzw. 218.900 
in Westdeutschland und 16.400 bzw. 83.200 in 
Ostdeutschland). Gegenüber den Monaten Ja-
nuar bis Juli 2005 ist bei den Zugängen ein 
leichter Rückgang festzustellen. 
 
Im Juli wurde im Rechtskreis SGB III die Be-
schäftigung von 44.400 Arbeitnehmern mit Ver-
mittlungshemmnissen durch Eingliederungs-
zuschüsse gefördert, 24.000 in Westdeutsch-
land und 20.400 in Ostdeutschland. Im Vergleich 
zum Vorjahresmonat war dies eine Zunahme um 
7.700 Personen (West: +7.900, Ost: -100). Neu 
bewilligt worden sind im Juli 23.700, seit Jah-
resbeginn 75.200 Eingliederungszuschüsse 
(West: 12.100 bzw. 40.700, Ost: 11.600 bzw. 
34.500). Die Entwicklung der Zugänge in den 
ersten sechs Monaten war gegenüber dem Vor-
jahr von einem leichten Anstieg gekennzeichnet. 
 
Die bis Jahresanfang rückläufige Bestandsent-
wicklung bei den Einstellungszuschüssen bei 
Neugründungen hat sich seit einigen Monaten 
stabilisiert. Diese Leistung erhalten für einen 
befristeten Zeitraum Existenzgründer, die in 
ihrem Unternehmen innerhalb von zwei Jahren 
nach der Gründung Arbeitsplätze für vormals 
Arbeitslose geschaffen haben. Im Juli wurden 
mit dieser Leistung 4.200 Beschäftigungsver-
hältnisse gefördert, 2.300 im Westen und 1.900 
im Osten. Gegenüber dem Vorjahresmonat war 
dies ein Rückgang um 2.200 Personen (West:-
900, Ost: -1.300). Neu bewilligt wurden im Juli 
700, seit Jahresbeginn 4.900 Einstellungszu-
schüsse bei Neugründungen (West: 300 bzw. 
2.800, Ost: 300 bzw. 2.100). Die Zugänge sind 
im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des 
Vorjahres spürbar zurückgegangen.  
 
Im Juli waren für 48.400 Bewerber Dritte mit 
deren Vermittlung beauftragt; der Großteil 
davon in Westdeutschland (40.900). Gegenüber 
Juli 2005 waren dies 23.500 Personen mehr 

 13



Monatsbericht Juli 2006 
Bundesagentur für Arbeit 

 

(West: +23.000, Ost: +500). 24.500 Bewerber 
wurden im Laufe des Monats Juli und 97.000 
seit Jahresbeginn Beauftragten zugewiesen, 
20.100 bzw. 80.500 im Westen und 4.400 bzw. 
16.500 im Osten. Für 6.900 Teilnehmer waren 
Träger mit Eingliederungsmaßnahmen beauf-
tragt; davon 5.500 in Westdeutschland und 
1.400 in Ostdeutschland. Im Vergleich zum Vor-
jahresmonat gab es eine Zunahme von 200 
Teilnehmern (West: +300, Ost: -100). Im Juli 
wurden 1.900, sei Jahresbeginn 8.000 Neuein-
tritte (West: 1.700 bzw. 6.300, Ost: 200 bzw. 
1.700) gezählt. Für beide Instrumente ist im 
Vergleich zu den Monaten Januar bis Juli 2005 
ein erheblicher Rückgang der Eintritte festzustel-
len. 
 
Die Förderung der Selbständigkeit nimmt 
unter den arbeitsmarktpolitischen Instrumenten 
der Bundesagentur für Arbeit nach wie vor gro-
ßen Raum ein. Im Juli wurden 293.800 Exis-
tenzgründer mit dem Überbrückungsgeld oder 
einem Existenzgründungszuschuss gefördert, 
12.500 weniger als vor einem Jahr Im Berichts-
monat Juli wurden 36.100 Existenzgründungen 
neu gefördert, davon entfielen 24.500 auf West-
deutschland und 11.600 auf Ostdeutschland. 
Seit Jahresbeginn sind 144.500 Existenzgründer 
neu in den Kreis der geförderten Personen ein-
getreten. Vor einem Jahr war die Zahl der Ein-
tritte in beide Instrumente höher. 
 
Im Juli erhielten 72.200 das auf sechs Monate 
befristete Überbrückungsgeld, 600 weniger als 
im Vorjahresmonat. Im Westen wurde es an 
55.800 und im Osten an 16.500 Personen ge-
zahlt. In 20.100 Fällen wurde Überbrückungs-
geld neu bewilligt. Im Vergleich zum Juni ist dies 
ein Anstieg von 7.500 bzw. um 55 Prozent. 
 
Einen Existenzgründungszuschuss, der mit 
einer maximal dreijährigen Förderung auf eine 
längere Laufzeit ausgelegt ist, bekamen im Juli 
221.500 Personen. Dies entspricht einer Ab-
nahme um 11.900 gegenüber Juli 2005. In 
Westdeutschland wurden 136.800 und in Ost-

deutschland 84.700 Personen mit einem Exis-
tenzgründungszuschuss gefördert. Im Westen 
ging die Zahl der geförderten Personen im Vor-
jahresvergleich um 11.700 zurück, während sie 
im Osten nur um 200 zurückging. 16.000 Perso-
nen wurden im Juli neu mit einem Existenzgrün-
dungszuschuss gefördert. Dies entspricht einem 
Anstieg von Juni auf Juli 2006 um 85 Prozent.  
 
Die starken Anstiege bei den Bewilligungen von 
Überbrückungsgeld und Existenzgründungszu-
schuss sind auf das Auslaufen der Instrumente 
zurückzuführen. Zum 1. August 2006 werden 
das Überbrückungsgeld und der Existenzgrün-
dungszuschuss zu einem einheitlichen Instru-
ment der Existenzgründungsförderung, dem 
Gründungszuschuss, im SGB III zusammen-
gefasst. Der Existenzgründungszuschuss ist 
zwar bereits zum 30. Juni 2006 ausgelaufen. 
Die für den Monat Juli verzeichneten Bewilligun-
gen von Existenzgründungszuschüssen sind 
durch die Lage des Zähltages in der Mitte des 
Monats Juli zu erklären. So werden die bewillig-
ten Existenzgründungszuschüsse der zweiten 
Hälfte des Monates Juni zum Juli gezählt. 
 
 
Marktersatz durch Beschäftigung schaffende 
Maßnahmen 
 
Marktersatzmaßnahmen werden seit Jahresbe-
ginn 2005 überwiegend für Arbeitslose einge-
setzt, die dem Rechtskreis SGB II zugeordnet 
sind. Entsprechend dieser Schwerpunktvertei-
lung zwischen Arbeitsagenturen und Trägern 
der Grundsicherung verlieren die Arbeitsbe-
schaffungs- und Strukturanpassungsmaßnah-
men im Rechtskreis SGB III an Bedeutung. Im 
Juli waren noch 11.900 Personen in einer Ar-
beitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) beschäf-
tigt, 3.400 weniger als vor einem Jahr; dies ent-
spricht etwa einem knappen Drittel der Teilneh-
mer im Rechtskreis SGB II. Der Schwerpunkt 
der ABM liegt mit 7.900 Personen nach wie vor 
in Ostdeutschland. Eine neue ABM haben im 
Juli 3.000, seit Jahresbeginn 11.500 Personen 
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(davon 2.200 bzw. 7.900 in Ostdeutschland) 
begonnen. Werden die Zugänge der ersten 
sechs Monate mit denen des Vorjahres vergli-
chen, kann ein erheblicher Rückgang beim Ein-
satz dieses Instrumentes festgestellt werden. 
Auch die – auslaufenden – Strukturanpas-
sungsmaßnahmen (SAM) werden vor allem in 
Ostdeutschland eingesetzt. Im Juli waren noch 
6.100 Personen in einer SAM (darunter 5.900 in 
Ostdeutschland), 6.300 weniger als im Vorjah-
resmonat. 
 
 
Förderung im Rechtskreis SGB II13

 
Als Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende nach dem Sozialgesetzbuch II 
(SGB II) sind die Arbeitsagenturen - entweder in 
Arbeitsgemeinschaften oder in getrennter Trä-
gerschaft - sowie die zugelassenen kommuna-
len Träger für die aktive Arbeitsförderung von 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zuständig. Sie 
sind verantwortlich für die Einrichtung, Durchfüh-
rung und Erfolgskontrolle von arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen für Empfänger des Arbeits-
losengeldes II. Für diesen Personenkreis kön-
nen die klassischen arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente des SGB III – mit Ausnahme des 
Überbrückungsgeldes, des Existenzgründungs-
zuschusses und des neu eingeführten Grün-
dungszuschusses - analog von den Trägern der 
Grundsicherung eingesetzt werden. Hinzu kom-
men das Einstiegsgeld, die Arbeitsgelegenhei-
ten sowie weitere Leistungen, soweit sie für die 
Eingliederung in das Erwerbsleben erforderlich 
sind (z. B. Kinderbetreuung). 
 

                                                           
13

 Wegen teilweise unvollständiger bzw. nicht valider Datenlieferungen erfolgt die 
Darstellung des Einsatzes arbeitsmarktpolitischer Instrumente ohne Berücksichti-
gung der zugelassenen kommunalen Träger. Bei den Vorjahresvergleichen muss 
beachtet werden, dass die aktuellen Monatszahlen vorläufig sind und aufgrund feh-
lender Erfahrungswerte nicht hochgerechnet werden können. Das bedeutet, dass 
die Zahlen am aktuellen Rand tendenziell unterzeichnet und die Vorjahresabstände 
entsprechend verzerrt sind. 
Eine Auswertung des Einsatzes arbeitsmarktpolitischer Instrumente im Vorjahres-
vergleich im SGB II-Bereich wird diesen Monat zum dritten Mal durchgeführt. In den 
ersten Monaten nach Inkrafttreten des SGB II stand bei den Trägern der Grundsi-
cherung der Aufbau und die Konsolidierung der neuen Organisationsstrukturen so-
wie die Leistungsgewährung im Vordergrund. Ab dem zweiten Quartal 2005 ist es 
gelungen, die notwendigen Förderstrukturen zu stabilisieren, so dass Vorjahresver-
gleiche der Bestände ab Mai sinnvoll sind. Ein Vergleich der kumulierten Zutritte des 
Jahres 2006 mit den Vorjahreszeiträumen ist aus oben genannten Gründen auch 
weiterhin nicht sinnvoll.  

 

Im Unterschied zum SGB III-Bereich, in dem vor 
allem marktnahe Maßnahmen zum Einsatz 
kommen, verfolgt das SGB II ein Doppelziel: 
Zum einen das Erzielen von Integrationsfort-
schritten und zum anderen die Integration in den 
Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt. Dies bedeutet, 
dass die Erwerbsfähigkeit des Hilfebedürftigen 
erhalten, verbessert oder wiederhergestellt wer-
den soll. Aufgabe aller Akteure am Arbeitsmarkt 
ist es, tragfähige Konzepte zu entwickeln, die es 
den Arbeitslosengeld II-Empfängern ermögli-
chen, entsprechende Fortschritte hin zur berufli-
chen (Wieder-)Eingliederung zu erzielen. Ein 
Schwerpunkt bilden hierbei Beschäftigung 
schaffende Maßnahmen, zu denen auch die 
Arbeitsgelegenheiten gehören. Darüber hinaus 
werden für Personen, die mit einer Qualifizie-
rung oder einer beschäftigungsbegleitenden 
Leistung in den Arbeitsmarkt integriert werden 
können, entsprechende Fördermaßnahmen 
angeboten.  
 
 
Förderung der Integration in den ersten  
Arbeitsmarkt 
 
An Maßnahmen der beruflichen Weiterbil-
dung haben im Juli 42.600 Personen aus dem 
Rechtskreis SGB II teilgenommen, dies waren 
26.500 Personen mehr als im Vorjahresmonat 
(Teilnehmer West: 28.000, Teilnehmer Ost: 
14.600). 5.500 haben im Juli, seit Jahresbeginn 
47.000 eine solche Maßnahme begonnen 
(West: 3.600 bzw. 30.500, Ost: 1.800 bzw. 
16.500). In einer Trainingsmaßnahme bzw. 
einer Maßnahme zur Eignungsfeststellung 
waren im Juli 23.600 Personen, 16.400 in West-
deutschland und 7.200 in Ostdeutschland. Ins-
gesamt waren dies 9.900 Teilnehmer weniger 
als im Juli 2005. 21.900 haben eine solche Maß-
nahme im Juli begonnen, seit Jahresbeginn 
226.800 Personen (West: 14.100 bzw. 145.700, 
Ost: 7.800 bzw. 81.100).  
 
Die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen mit 
Eingliederungszuschüssen und Einstellungs-
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zuschüssen bei Neugründung wurde im Juli in 
38.200 bzw. 2.900 Fällen gefördert, im Westen 
in 22.500 bzw. 1.700 und im Osten in 15.700 
bzw. 1.200 Fällen. Im Vergleich zum Vorjahres-
monat war dies ein Anstieg von 15.700 bzw. 500 
Arbeitnehmern. Für 2.800 bzw. 100 Arbeitneh-
mer sind diese Zuschüsse im Juli erstmals be-
willigt worden (West: 1.800 bzw. 100, Ost: 1.000 
bzw. 100), seit Jahresbeginn für 48.000 bzw. 
2.900 Arbeitnehmer (West: 30.300 bzw. 1.800, 
Ost: 17.700 bzw. 1.100).  
 
Das Einstiegsgeld, das ausschließlich im 
SGB II-Bereich zum Einsatz kommt und als Zu-
schuss zum Arbeitslosengeld II gezahlt wird, 
kann sowohl für die Aufnahme einer sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigung als auch 
einer selbständigen Tätigkeit erbracht werden. 
Im Juli wurde es an 21.700 Personen ausbe-
zahlt (West: 11.300, Ost: 10.400), darunter in 
rund 16.800 Fällen (West: 10.000, Ost: 6.700) 
zur Unterstützung einer Existenzgründung. Im 
Juli des Vorjahres wurde das Einstiegsgeld an 
6.800 Personen gezahlt. Im Juli wurden 2.200, 
seit Jahresbeginn 23.100 Personen in die För-
derung durch das Einstiegsgeld aufgenommen, 
1.200 bzw. 12.200 in Westdeutschland und 
1.100 bzw. 10.900 in Ostdeutschland.  
 
Zur Unterstützung der Vermittlung von Arbeits-
losen waren im Juli 58.600 Bewerber in Beauf-
tragungen Dritter mit der Vermittlung, davon 
40.600 in Westdeutschland und 17.900 in Ost-
deutschland. Insgesamt befanden sich vergli-
chen mit dem Vorjahr 22.300 Personen weniger 
in entsprechenden Maßnahmen. 4.000 Bewer-
ber wurden im Laufe des Monats Juli und seit 
Jahresbeginn 71.700 Bewerber Beauftragten 
zugewiesen, 2.800 bzw. 45.200 in Westdeutsch-
land und 1.200 bzw. 26.500 in Ostdeutschland. 
Darüber hinaus befanden sich 2.800 Teilnehmer 
- 5.000 weniger als im Jahr zuvor - in Beauftra-
gungen mit Eingliederungsmaßnahmen, 
2.200 Teilnehmer im Westen und 700 Teilneh-
mer in Ostdeutschland. Im Juli gab es 700 

(West: 600, Ost: 100), seit Jahresbeginn 4.400 
Neueintritte (davon 3.500 in Westdeutschland). 
 
 
Marktersatz durch Beschäftigung schaffende 
Maßnahmen 
 
Marktersatzmaßnahmen, die seit Jahresbeginn 
überwiegend für Langzeitarbeitslose im SGB II-
Bereich eingesetzt werden, dienen dazu, Ar-
beitslosen zur Erhaltung oder Wiedererlangung 
der Beschäftigungsfähigkeit zumindest vorüber-
gehend eine Beschäftigung zu ermöglichen. Die 
Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II können 
darüber hinaus auch eingesetzt werden, um die 
Arbeitsfähigkeit und -bereitschaft der Arbeitslo-
sen abzuklären.  
 
Im Juli waren im Rechtskreis SGB II 33.700 
Personen (11.000 mehr als im Vorjahr) in einer 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) – 
28.000 Personen in Ost- und 5.800 in West-
deutschland. 3.000 haben im Juli und seit Jah-
resbeginn 31.900 eine Arbeitsbeschaffungs-
maßnahme begonnen, 2.400 bzw. 26.500 davon 
in Ostdeutschland. 
 
Im Rechtskreis SGB II stellen Arbeitsgelegen-
heiten das quantitativ weitaus bedeutsamere 
Instrument unter den Beschäftigung schaffenden 
Maßnahmen dar. Arbeitsgelegenheiten gibt es in 
zwei unterschiedlichen Formen: der so genann-
ten „Mehraufwandsvariante“ und der „Entgeltva-
riante“. Arbeitsgelegenheiten der Mehrauf-
wandsvariante sind gemeinnützige Beschäfti-
gungen, bei denen erwerbsfähige Hilfebedürftige 
neben der Fortzahlung des Arbeitslosengeldes II 
unter Einschluss von Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung eine Mehraufwandsent-
schädigung in Höhe von 1 – 2 € je geleisteter 
Arbeitsstunde erhalten. Arbeitsgelegenheiten 
sollen die Beschäftigungsfähigkeit sichern und 
durch eine sinnvolle Tätigkeit zur sozialen Integ-
ration in die Gesellschaft beitragen. Außerdem 
können sie auch Brücken in reguläre Beschäfti-
gung sein. Sie müssen im öffentlichen Interesse 
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(„gemeinnützig“) und zusätzlich sein, das heißt, 
sie dürfen keine bestehenden Arbeitsplätze ver-
drängen oder die Entstehung neuer Arbeitsplät-
ze verhindern. Bei den Arbeitsgelegenheiten der 
Entgeltvariante handelt es sich um vom Träger 
geschaffene, vermittelte oder akquirierte sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigungen bei 
Unternehmen oder sonstigen Arbeitgebern, bei 
denen der Hilfebedürftige das übliche Arbeits-
entgelt an Stelle des Arbeitslosengeldes II er-
hält.  
 
Im Juli befanden sich 281.400 Personen in Ar-
beitsgelegenheiten nach § 16 Absatz 3 SGB II, 
davon 95 Prozent in Arbeitsgelegenheiten der 
Mehraufwandsvariante und 5 Prozent in der 
Entgeltvariante. In Westdeutschland waren 
139.400, in Ostdeutschland 142.000 Personen 
in einer Arbeitsgelegenheit beschäftigt. Binnen 
Jahresfrist ist die Zahl der Geförderten um 
35.100 gestiegen. 45.800 Personen haben im 
Juli und 407.700 seit Jahresbeginn eine Arbeits-
gelegenheit angetreten, 29.400 bzw. 227.900 in 
West- und 16.400 bzw. 179.900 in Ostdeutsch-
land. 
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Wichtige Hinweise zur Interpretation der Arbeitsmarktdaten 
 
Mit der Einführung des Sozialgesetzbuches II (SGB II) änderten sich die Grundlagen der Arbeitsmarktstatistik in 
Deutschland. Bis Ende 2004 basierten die Statistiken allein auf den Geschäftsdaten der Agenturen für Arbeit. Nach 
der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe sind die Agenturen nur noch für einen Teil der Arbeitslosen 
zuständig. Als Träger der neuen Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II traten mit den Arbeitsgemein-
schaften von Arbeitsagenturen und Kommunen und den zugelassenen kommunalen Trägern (optierende Kommu-
nen) weitere Akteure auf den Arbeitsmarkt. Zur Sicherung der Vergleichbarkeit und Qualität der Statistik wurde die 
Bundesagentur für Arbeit im SGB II beauftragt, die bisherige Arbeitsmarktstatistik unter Einbeziehung der Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende weiter zu führen. Dabei wurde die Definition der Arbeitslosigkeit aus dem SGB III beibe-
halten. Mit den zugelassenen kommunalen Trägern wurden Datenlieferungen und Datenstandards (XSozial-BA-
SGB II) vereinbart, um deren Daten in die Datenstruktur der BA Statistik einbinden zu können.  
 
Die Daten zur Arbeitslosigkeit speisen sich ab Januar 2005 aus dem IT-Fachverfahren der Bundesagentur für Arbeit, 
aus Datenlieferungen zugelassener kommunaler Träger und – sofern keine verwertbaren bzw. plausiblen Daten 
geliefert wurden – aus ergänzenden Schätzungen der Bundesagentur für Arbeit. Die vollständige Arbeitslosenzahl 
kann bis auf Kreis- und Agenturebene auch nach Alter, Geschlecht und Nationalität ausgewiesen werden. Weitere 
Differenzierungen sind zurzeit noch nicht möglich, auch können vorerst keine vollständigen Zu- und Abgänge in und 
aus Arbeitslosigkeit ausgewiesen werden. Parallel zu der neuen Gesamtarbeitslosenzahl werden deshalb ergänzend 
differenzierte Auswertungen zu Bestand und Bewegung der Arbeitslosigkeit vorgenommen, die allein aus dem 
IT-Verfahren der Bundesagentur für Arbeit gewonnen werden. Für weitergehende Analysen u.a. zu soziodemografi-
schen und berufsfachlichen Veränderungen sowie zum Zusammenhang von Bestand und Bewegung sind diese 
Daten nach wie vor unentbehrlich. In die Auswertung werden nur die 370 Kreise einbezogen, für die vollständi-
ge Bestands- und Bewegungsdaten vorliegen. Die Arbeitslosigkeit wird also nicht mehr vollständig abgebildet, 
weil die Arbeitslosen in den 69 Kreisen mit zugelassenen kommunalen Trägern in dieser Auswertung – unabhängig 
ob im Rechtskreis SGB II oder III – nicht enthalten sind. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass unverzerrte Angaben 
zu Strukturen und Veränderungen möglich sind, die dann auf die Gesamtregion, also auf Deutschland, West- und 
Ostdeutschland und die Länder übertragen werden können. So zeigt eine Analyse für 2004, dass Struktur und Ver-
änderung von Arbeitslosenbestand und –bewegung in den 370 Kreisen ohne zugelassene kommunale Träger sehr 
nahe an den Werten für ganz Deutschland liegen. Die Repräsentativität bei Bundesländern mit vielen zugelassenen 
kommunalen Trägern ist allerdings eingeschränkt. Darüber hinaus können die Anteilswerte z. B. von Schwerbehin-
derten oder von Langzeitarbeitslosen genutzt werden, um die vollständige Arbeitslosenzahl für diese Personengrup-
pe zu schätzen. Außerdem können in der so abgegrenzten Region alle Möglichkeiten der Stock-Flow-Analyse aus-
geschöpft werden, da Bestand und Bewegungen konsistent sind. Die Ergebnisse können dann wieder auf den Bund 
übertragen werden. 
 
 
Schätzmodelle 
 

Viele Kommunen haben in den vergangenen Monaten Daten zur Arbeitslosigkeit an die Bundesagentur für Arbeit 
geliefert, häufig sogar kontinuierlich über einen längeren Zeitraum. Dennoch liegen manche Bestandsdaten nicht im 
plausiblen Bereich. Zum Teil sind auch noch vollständige Datenausfälle zu verzeichnen. Um diese Informationslü-
cken zu füllen, wurden bislang Schätzwerte auf Basis eines linearen Regressionsmodells bestimmt. Dieses 
Schätzmodell wird weiterhin für jene Kreise Anwendung finden, für die aus den letzten drei Monaten keine plausiblen 
Meldungen vorlagen. Oftmals beschränken sich Datenausfälle allerdings auf einen Zeitraum von ein oder zwei Mona-
ten und es liegen aus den Vormonaten bereits Informationen über das Niveau und über die Struktur der Arbeitslosig-
keit in diesen Kreisen vor. Die bloße Übertragung dieser Vormonatswerte auf einen aktuellen Monat bietet keine gute 
Grundlage um die Entwicklungen am aktuellen zeitlichen Rand zu beschreiben. Um die Niveau-Information der Vor-
monate zu nutzen, aber gleichzeitig die jeweiligen Entwicklungen aufzuzeigen, müssen zusätzliche Informationen 
genutzt werden. Dafür wurde ein Fortschreibungsmodell entwickelt, beim dem neben den letzten validen gemelde-
ten Werten auch die durchschnittliche Entwicklung von Kreisen mit ähnlicher Arbeitsmarktstruktur genutzt wird. Ab 
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dem Berichtsmonat Februar 2006 werden einzelne fehlende Werte in einer Zeitreihe von validen gemeldeten Daten 
mit Hilfe des Fortschreibungsmodells ersetzt. 

 

Das Schätzmodell auf Basis einer linearen Regression stützt sich auf Informationen aus 218 nicht optierenden 
Kommunen mit vollständiger Erfassung in dem IT-Vermittlungssystem (coArb) und in dem Leistungsverfahren für 
Arbeitslosengeld II (A2LL). In dem Modell wird die Anzahl der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II des jeweils aktuel-
len Berichtsmonats durch zwei Komponenten erklärt: 

(1) die Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die ohne Einführung von SGB II Sozialhilfe empfangen wür-
den  

(2) die Anzahl der Arbeitslosen, die ohne Einführung von SGB II Arbeitslosenhilfe bekommen würden 

Beide Größen liegen in dieser Form nicht vor. Sie müssen näherungsweise bestimmt werden. Größe (1) ergibt sich 
näherungsweise aus der Differenz zwischen Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen des aktuellen Monats und 
der Anzahl der Arbeitslosenhilfe-Bezieher aus dem Dezember 2004, Größe (2) aus der Differenz zwischen der An-
zahl der Arbeitslosen ohne SGB-II–Einführung und der Anzahl der SGB-III-Arbeitslosen des aktuellen Berichtsmo-
nats. Zur Ermittlung der Anzahl der Arbeitslosen ohne SGB-II-Einführung  wird der Arbeitslosenbestand vom Novem-
ber 2004 fortgeschrieben. Die beiden Variablen haben sich als äußerst erklärungskräftig erwiesen. Insgesamt besitzt 
das Modell ein Varianzaufklärungspotential von ca. 98 Prozent. 

 

Das Fortschreibungsmodell basiert auf der Annahme, dass sich die Arbeitslosigkeit in Kreisen mit vergleichbarer 
Arbeitsmarktstruktur in ähnlicher Weise entwickelt. Fehlen nun für bestimmte Kreise aktuelle Arbeitslosenzahlen, 
lässt sich die Entwicklung im Vergleich zum Vormonat anhand der Entwicklung in vergleichbaren Kreisen abschät-
zen. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist ein Klassifizierungsmodell, das alle Kreise entsprechend ihrer Strukturen 
am Arbeitsmarkt klar definierten Typen zuordnen kann. Eine solche Typ-Zuordnung aller Landkreise und kreisfreien 
Städte hat das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) im Rahmen einer umfangreichen Studie vorge-
nommen (Blien, U. et al., Regionale Typisierung im SGB II-Bereich – Fachliche Dokumentation, Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB)). Als Klassifikationskriterien für die Typisierung wurden die Merkmale Unterbe-
schäftigungsquote, Umgebungsvariable, Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, Neu begon-
nene sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, Saisonspanne, Bevöl-
kerungsdichte und Sozialhilfequote herangezogen. Die Typisierung erfolgte mit Hilfe eines clusteranalytischen Ver-
fahrens. Im Ergebnis konnten 18 Gruppen identifiziert werden, innerhalb derer die Arbeitsmarktsituation vergleichbar 
ist. Alle 439 Landkreise und kreisfreien Städte lassen sich einer dieser Gruppen zuordnen. Im Fall von Datenausfäl-
len in einzelnen Berichtsmonaten bei einem zugelassenen kommunalen Träger wird nun die durchschnittliche Ent-
wicklung der Arbeitslosigkeit in der Vergleichsgruppe unterstellt. Ausgangspunkt für die Fortschreibung ist stets die 
letzte plausible Datenlieferung des zugelassenen kommunalen Trägers, sofern diese nicht länger als drei Monate 
zurückliegt. Die Daten aus Kreisen zugelassener kommunaler Träger werden bei der Berechnung der durchschnittli-
chen Veränderung nicht einbezogen, da es hier zum Teil noch zu Schwankungen kommt, die allein auf das Erfas-
sungsverhalten der Kommune zurückzuführen sind und nicht zwangsläufig als Zu- oder Abnahme der Arbeitslosigkeit 
im jeweiligen Kreis interpretiert werden können.  

 
 
Definition der Arbeitslosigkeit 
 
Die Definition der Arbeitslosigkeit hat sich durch die Einführung des SGB II nicht geändert. Das SGB II selbst enthält 
keine Definition der Arbeitslosigkeit, da diese keine Voraussetzung für den Erhalt von Leistungen nach dem SGB II 
ist. Für Leistungsbezieher nach dem SGB II findet die Definition der Arbeitslosigkeit nach dem SGB III Anwendung. 
Danach ist arbeitslos, wer keine Beschäftigung hat (weniger als 15 Wochenstunden), Arbeit sucht, dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung steht und bei einer Agentur für Arbeit oder einem Träger der Grundsicherung arbeitslos gemeldet ist. 
Nach dieser Definition sind nicht alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen als arbeitslos zu zählen. Wichtige Beispiele 
sind:  
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a. Beschäftigte Personen, die mindestens 15 Stunden in der Woche arbeiten, aber wegen zu geringem Einkommen 

bedürftig nach dem SGB II sind und deshalb Arbeitslosengeld II erhalten, werden nicht als arbeitslos gezählt. 
b. Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen, die keine Arbeit aufnehmen können, weil sie kleine Kinder erziehen 

oder Angehörige pflegen, erhalten Arbeitslosengeld II; sie werden nicht als arbeitslos gezählt, weil sie für die Ar-
beitsaufnahme nicht verfügbar sein müssen. 

 
 
Übergang zu dem neuen operativen Verfahren VerBIS 
 
Die bisherigen operativen Verfahren coArb (= computerunterstützte Arbeitsvermittlung) und COMPAS (= compute-
runterstützte Ausbildungsstellenvermittlung) werden sukzessive durch VerBIS ersetzt. VerBIS ist das künftige opera-
tive Vermittlungs-, Beratungs- und Informations-System der BA. Die dort enthaltenen Daten bilden auch die Grundla-
ge für die Statistik über den Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt. Ab Juni 2006 arbeiten alle Agenturen mit dem 
neuen System. Die Integration der Daten aus VerBIS in die Statistik des Arbeits- und Ausbildungsstellenmarktes 
schreitet gut voran, allerdings liegen nicht alle Daten in der bisher bekannten Form vor und können deshalb zum Teil 
nicht oder nur eingeschränkt mit dem Vorjahr verglichen werden. Einzelne Auswertungen weisen Verzerrungen auf, 
die bei der Interpretation zu beachten sind.  
 
Arbeitslosenstatistik: Auswertungen zur Arbeitslosigkeit nach Qualifikationen sind zurzeit nicht sinnvoll, zum Teil 
auch Auswertungen nach Berufen. Auswertungen zu den Strukturen der Zu- und Abgänge in und aus Arbeitslosigkeit 
sind mit dem Vorjahr nur eingeschränkt vergleichbar. Grund dafür ist, dass in VerBIS die Zuordnung zu einzelnen 
Abgangs- und Zugangsgründen zurzeit weniger gelingt als in CoArb und deshalb die Kategorien „keine Angabe“ 
(Zugänge) oder „sonstige Gründe“ (Abgänge) stärker besetzt sind als im Altsystem. 
 
Ausbildungsstellenmarktstatistik: Mit der Umstellung des Vermittlungssystems von COMPAS zu VerBIS haben 
sich die Bearbeitungsvorgänge in der Ausbildungsvermittlung geändert. Bewerber werden nun länger als "nicht ver-
mittelt" geführt, sofern sie tatsächlich noch einen Vermittlungswunsch haben und bisher nicht vermittelt wurden. Des-
halb ist die Anzahl der nicht vermittelten Bewerber tendenziell höher als unter der Bearbeitungslogik von COMPAS 
und nicht sinnvoll mit der des Vorjahres vergleichbar. Um Fehlinterpretation zu verhindern wird deshalb die Zahl der 
nicht vermittelten Bewerber in den Monaten Juni bis August nicht veröffentlicht. Für den Jahresabschluss Ende Sep-
tember 2006 wird die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr wieder gegeben sein. 
 
 
Zur Entlastung der Arbeitslosigkeit durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit  
 
Oberstes Ziel aktiver Arbeitsmarktpolitik ist die dauerhafte Integration von Arbeitslosen in reguläre Beschäftigung, 
also in eine Tätigkeit am ersten Arbeitsmarkt. Diese Eingliederungswirkungen und ihre Auswirkung auf den Arbeitslo-
senbestand sind eher mittelfristig und aktuell kaum quantifizierbar. Abgesehen davon reduzieren zahlreiche arbeits-
marktpolitische Maßnahmen den gesamtwirtschaftlichen Bestand an Arbeitslosen vorübergehend auch unmittelbar, 
und zwar vor allem dadurch, dass zuvor arbeitslose Personen für die Dauer ihrer Teilnahme nicht mehr als Arbeitslo-
se gezählt werden. Nur in diesem Sinn ist hier von „Entlastungswirkung“ die Rede.  
 
Die Entlastungswirkung ist aus analytischen Gründen von Bedeutung, nämlich besonders dann, wenn ihre Verände-
rung einen Beitrag zur Erklärung von (gegenläufigen) Veränderungen der Arbeitslosigkeit leistet. Darüber hinaus 
führt die Berücksichtigung des Entlastungsvolumens zu einer besseren Erfassung des Umfangs der Unterbeschäfti-
gung. Berechnungen der Entlastung werden von Forschungsinstituten und vom Sachverständigenrat durchgeführt. 
Die Zuordnung einzelner arbeitsmarktpolitischer Maßahmen ist z. T. unterschiedlich. 
 
Folgende arbeitsmarktpolitische Instrumente werden in die hier verwendete Entlastungsrechnung einbezogen: 
- Kurzarbeit: Zahl der Kurzarbeiter mal durchschnittlichem Arbeitszeitausfall, 
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- Maßnahmen des zweiten Arbeitsmarktes: ABM, traditionelle SAM und BSI, 
- Qualifizierung: berufliche Weiterbildung, Trainings- und Eignungsfeststellungsmaßnahmen, berufliche Wie-

dereingliederung Behinderter sowie Deutsch-Sprachkurse für Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingent-
flüchtlinge, 

- Vorruhestandsähnliche Regelungen: Inanspruchnahme des § 428 SGB III und Personen in geförderter Al-
tersteilzeit, 

- Teilnehmer an Personal-Service-Agenturen, 
- Förderung der Selbständigkeit: Existenzgründungszuschuss (Ich-AG) und Überbrückungsgeld, 
- Arbeit für Langzeitarbeitslose , Jump Plus und Arbeitsgelegenheiten. 
 
Folgende Instrumente werden in der Entlastungsrechnung nicht berücksichtigt, was nichts gegen ihre Wirksamkeit 
hinsichtlich der Eingliederung von Arbeitslosen in reguläre Beschäftigung sagt: 
- Maßnahmen der beruflichen Erstqualifizierung spielen sich größtenteils im Vorfeld des Arbeitsmarktes ab; sie 

betreffen überwiegend Personen, die vorher nicht arbeitslos gemeldet waren. Dies gilt insbesondere für be-
rufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen, die Berufsausbildung Benachteiligter, die berufliche Ersteingliede-
rung Behinderter, BAB wegen einer beruflichen Ausbildung sowie für große Teile des Sofortprogramms zum 
Abbau der Jugendarbeitslosigkeit. Ob sich diese Jugendlichen ohne eine derartige Maßnahme (kurzfristig) ar-
beitslos gemeldet hätten, muss offen bleiben. 

- Daneben gibt es finanzielle Hilfen zur direkten Eingliederung Arbeitsloser in reguläre abhängige Beschäfti-
gung. Insbesondere bei Eingliederungszuschüssen und Beschäftigungshilfen für Langzeitarbeitslose (2003 
ausgelaufen) werden großenteils Schwervermittelbare gefördert, die andernfalls kaum eine Chance hätten. 
Die finanzielle Förderung ist also häufig Ausgleich für eine (vermutete) Minderleistung. Deshalb dürfte auf die-
se Weise keine zusätzliche Beschäftigung entstehen, d. h. ohne diese Hilfen wären vermutlich Arbeitnehmer 
ohne Vermittlungshemmnis eingestellt worden (Substitutionseffekt). Vielleicht wäre es in dem einen oder an-
deren Fall aber auch ohne diese Zuschüsse zur Einstellung förderungsfähiger Arbeitsloser gekommen (Mit-
nahmeeffekt) oder (leistungsschwache) Beschäftigte wären freigesetzt worden (Drehtüreffekt).  

- Schließlich bestehen zahlreiche Maßnahmen zur Förderung regulärer Beschäftigung ausschließlich oder 
großenteils in einmaligen Hilfen, so dass sich Bestands- und damit Entlastungsgrößen nicht angeben lassen. 
Dies gilt, abgesehen von den (normalen) Arbeitsvermittlungen, insbesondere für die Unterstützung der Bera-
tung und Vermittlung sowie für Mobilitätshilfen (z. B. Übernahme von Bewerbungs-, Reise- und Umzugskos-
ten), großenteils aber auch für die Freie Förderung gem. § 10 SGB III. 

 
In die „Entlastung durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen“ der Bundesagentur nicht einbezogen sind schließlich 
Bezieher von vorgezogenem Altersruhegeld (vgl. § 237 SGB VI) oder Erwerbsunfähigkeitsrenten (vgl. § 43 SGB VI), 
auch wenn diese Frühverrentungen arbeitsmarktbedingt sind; hierzu liegen keine monatsaktuellen Daten vor. 
 
 
ILO-Erwerbsstatistik und SGB-Arbeitsmarktstatistik 
 
Die ILO-Erwerbsstatistik des Statistischen Bundesamtes setzt die von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
formulieren, international anerkannten und angewandten Kriterien für die Differenzierung von Personen nach dem 
Erwerbsstatus um. Bisher wurden international vergleichbare Erwerbslosenquoten aus der Arbeitskräfteerhebung der 
Europäischen Union (AKE-EU) gewonnen, die einmal jährlich zusammen mit dem Mikrozensus vom Statistischen 
Bundesamt durchgeführt wird. Für die monatliche Berichterstattung wurden die Ergebnisse der AKE mit Hilfe der 
Monatszahlen der registrierten Arbeitslosen fortgeschrieben und auch im Rahmen der Arbeitsmarktberichterstattung 
der Bundesagentur für Arbeit als EU-standardisierte Erwerbslosenquote für Deutschland veröffentlicht. Ab Berichts-
monat Januar 2005 wird dieses Verfahren durch eine monatliche Telefonbefragung abgelöst, die ebenfalls vom Sta-
tistischen Bundesamt durchgeführt wird und deren Ergebnisse regelmäßig einen Monat nach der Erhebung vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlicht werden. Da Ergebnisse erst ab Januar 2005 vorliegen, sind Vorjahresverglei-
che zunächst nicht möglich. Die Statistik nach dem ILO-Erwerbskonzept und die Arbeitsmarktstatistik nach dem 
Sozialgesetzbuch (SGB-Arbeitsmarktstatistik) haben eine auf den ersten Blick ähnliche Beschreibung von Er-
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werbslosigkeit bzw. Arbeitslosigkeit. In beiden Statistiken gelten jene Personen als arbeitslos oder erwerbslos, die 
ohne Arbeitsplatz sind, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und Arbeit suchen. Dass trotzdem die Erwerbslosig-
keit des ILO-Erwerbskonzepts deutlich niedriger ausfällt als die Arbeitslosigkeit der SGB-Arbeitsmarktstatistik folgt 
daraus, dass die Begriffsmerkmale unterschiedlich konkretisiert und mit verschiedenen Methoden erhoben werden. 
So wird die Arbeitslosenzahl nach dem SGB aus den Geschäftsdaten der Arbeitsagenturen, der Arbeitsgemein-
schaften und der zugelassenen kommunalen Träger gewonnen, während die ILO-Erwerbsstatistik auf (telefonischen) 
Stichprobenbefragungen der Bevölkerung beruht. Aufgrund der Befragung sind in der ILO-Erwerbsstatistik Er-
werbslose enthalten, die sich nicht bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos gemeldet haben. Konzeptionell 
folgt die ILO einem extensiven Erwerbskonzept und zählt jeden als erwerbstätig und damit nicht als erwerbslos, der 
in der Woche wenigstens eine Stunde vergütet tätig war; gleichzeitig reicht schon die Suche nach einer Tätigkeit von 
wenigstens einer Stunde um als erwerbslos klassifiziert zu werden. Dagegen schließt das SGB auch bei einer Be-
schäftigung von weniger als 15 Wochenstunden Arbeitslosigkeit nicht aus, fordert aber die Suche nach einer Be-
schäftigung von mindestens 15 Wochenstunden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass im ILO-Erwerbskonzept das 
aktuelle Suchverhalten erfasst wird, während die SGB-Arbeitsmarktstatistik abbildet, wie viele Personen die Ver-
pflichtung eingegangen sind, aktiv Arbeit zu suchen und den Vermittlungsbemühungen zeit- und ortsnah zu folgen. 
Es werden damit auch Personen als arbeitslos ausgewiesen, die eine Arbeit wollen, aber – wenigstens zuletzt – 
keine konkreten Suchschritte unternommen haben, weil sie keine Erfolgsaussichten sehen. Ausführliche Informatio-
nen des Statistischen Bundesamtes zur ILO-Erwerbsstatistik sowie die Presseinformation zu den aktuellen Zahlen 
sind unter www.destatis.de/arbeitsmarkt zu finden. 
 
 
Unterschiede von ILO-Erwerbsstatistik und SGB-Arbeitsmarktstatistik im Überblick 
 

 ILO SGB 

ung 

- Telefonische Bevölkerungserhe-
bung mit sechsmaliger Wiederho-
lungsbefragung 

 
- Stichprobe 
- Monatsdurchschnitt 
- Plausibilitätsprüfung 
 
- zeitnahe Befragung durch Inter-

viewer/in 

- Meldung und Angaben bei einer 
Agentur für Arbeit, einer Arbeitsge-
meinschaft oder einer optierenden 
Kommune  

- Totalerhebung 
- Stichtagswert 
- Angaben werden von einem Vermitt-

ler geprüft und beurteilt 
- Gespräch mit Vermittler kann länger 

zurückliegen 

Erheb

Aktive Suche, wenn 

- eine Beschäftigung von mindes-
tens einer Wochenstunde ge-
sucht wird und 

- der Arbeitsuchende in den letzten 
vier Wochen spezifische Such-
schritte unternommen hat 

- eine Beschäftigung von mindestens 
15 Wochenstunden gesucht wird 
und 

- der Vermittler zu dem Ergebnis 
kommt, dass der Arbeitsuchende al-
le Möglichkeiten nutzt oder nutzen 
will, Beschäftigungslosigkeit zu be-
enden 

Verfügbarkeit, wenn 

- der Arbeitsuchende in den 
nächsten zwei Wochen eine 
neue Tätigkeit aufnehmen kann 

- der Arbeitsuchende arbeitsbereit 
und arbeitsfähig ist, insbesondere 
Vermittlungsvorschlägen zeit- und 
ortsnah Folge leisten kann 

ungslosigkeit 
- keine Beschäftigung ausgeübt 

wird (bzw. weniger als eine Wo-
chenstunde) 

- eine Beschäftigung von weniger als 
15 Wochenstunden ausgeübt wird Beschäftig
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Neue Begriffe aus dem Sozialgesetzbuch II 
 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige (eHb) sind Personen im Alter zwischen 15 und unter 65 Jahren, die erwerbsfähig 
und hilfebedürftig sind sowie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Erwerbsfähig 
ist, wer mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes arbeiten kann. Hilfebe-
dürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt und den Lebensunterhalt der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen 
nicht aus eigenen Mitteln und vor allem nicht durch Aufnahme einer zumutbaren Arbeit sichern kann. Erwerbsfähige 
Hilfebedürftige umfassen Erwerbstätige, deren Einkommen nicht zur Deckung des Lebensunterhalts ausreicht, Ar-
beitslose und Personen, die aufgrund berechtigter Einschränkungen (z. B. Kinderbetreuung, Pflege eines Angehöri-
gen, Schulbesuch) derzeit nicht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 
 
Eine Bedarfsgemeinschaft hat mindestens eine erwerbsfähige hilfebedürftige Person. Sie kann aus einem oder 
mehreren Mitglied/-ern bestehen und erwerbsfähige sowie nichterwerbsfähige Hilfebedürftige wie z. B. Ehegatten 
bzw. Lebenspartner und minderjährige Kinder umfassen. Dabei ist zu beachten: Der Begriff der Bedarfsgemeinschaft 
ist enger gefasst als derjenige der Haushaltsgemeinschaft, zu der alle Personen gehören, die auf Dauer mit einer 
Bedarfsgemeinschaft in einem Haushalt leben. So zählen z. B. ein volljähriges Kind, Großeltern und Enkelkinder 
sowie sonstige Verwandte und Verschwägerte nicht zur Bedarfsgemeinschaft. Von jedem Mitglied der Bedarfsge-
meinschaft wird erwartet, dass es sein Einkommen und Vermögen zur Deckung des Gesamtbedarfs aller Angehöri-
gen der Bedarfsgemeinschaft einsetzt.  
 
Die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts setzen sich zusammen aus Arbeitslosengeld II und Sozial-
geld. Die Höhe der jeweiligen Leistung richtet sich nach dem Gesamtbedarf abzüglich der jeweils anrechenbaren 
Einkommen und Vermögen. Arbeitslosengeld II erhalten alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. Es umfasst die Re-
gelleistung, Leistungen für Mehrbedarfe, Einmalleistungen, Beiträge zur gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Renten-
versicherung sowie Leistungen für Unterkunft und Heizung. Ehemalige Arbeitslosengeldempfänger erhalten während 
der ersten 24 Monate nach Erlöschen des Arbeitslosengeldanspruchs einen Zuschlag. Die nicht erwerbsfähigen 
Mitglieder in der Bedarfsgemeinschaft wie z. B. Eltern, Partner und minderjährige unverheiratete Kinder erhalten 
Sozialgeld, das sich aus den gleichen Komponenten wie das Arbeitslosengeld II zusammensetzt. 
 
Die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit umfassen die meisten Leistungen der Arbeitsförderung aus dem 
SGB III, wie z. B. berufliche Weiterbildung, Trainingsmaßnahmen, Eingliederungszuschüsse und Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen (aber nicht: Überbrückungsgeld und Existenzgründungszuschüsse). Darüber hinaus können ins-
besondere folgende weitere Leistungen erbracht werden, soweit sie für die Eingliederung in das Erwerbsleben erfor-
derlich sind: Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuld-
nerberatung, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Einstiegsgeld und Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz. 
Zudem sollen für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, Arbeitsgelegenheiten geschaffen 
werden.  
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Weitere statistische Hinweise 
 

 Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre in den Geschäftsprozessen anfallenden Daten zu Arbeitslosen, Leistungs-
empfängern, gemeldeten Stellen, arbeitsmarkpolitische Maßnahmen und zum Ausbildungsstellenmarkt ab Janu-
ar 2004 Zug um Zug mit einer neuen Informationstechnologie aufbereitet. Aufgrund verbesserter Abfragemög-
lichkeiten und konzeptioneller Änderungen ist es zu zum Teil deutlichen Datenrevisionen gekommen. Deshalb 
ergeben sich Abweichungen zu früher veröffentlichten Daten.  

 Der Erhebungsstichtag der Statistiken der Bundesagentur für Arbeit wird ab 2005 auf die Monatsmitte 
gelegt, bisher wurden statistische Erhebungen jeweils am Monatsende durchgeführt. Damit kann in der Regel 
schon am Ende des Berichtsmonats über den Arbeitsmarkt berichtet werden, zudem passen Monatsmittezahlen 
besser zu den Monatsdurchschnittswerten der ILO-Erwerbsstatistik. Der Vorjahresvergleich ist wegen unter-
schiedlicher Stichtage etwas verzerrt. Bei der Interpretation von Zu- und Abgängen ist darüber hinaus zu beach-
ten, dass der Erfassungszeitraum jeweils die Hälften zweier benachbarter Monate umfasst, also z. B. die Ar-
beitslosmeldungen von Mitte Januar bis Mitte Februar. In den Berichten wird gleichwohl verkürzend von den Zu- 
und Abgängen des jeweiligen Berichtsmonats gesprochen. 

 Die statistische Erfassung der Inanspruchnahme arbeitsmarktpolitischer Leistungen wird erst nach drei 
Monaten endgültig abgeschlossen. Damit wird die Qualität der Daten deutlich verbessert, weil Nacherfassungen 
und Datenkorrekturen bis zu drei Monaten nach dem Berichtsmonat noch berücksichtigt werden können. Um 
trotzdem monatlich aktuell berichten zu können, werden die Ergebnisse des Berichtsmonats hochgerechnet, und 
zwar nach dem Verhältnis von vorläufigen zu endgültigen Werten in den zurückliegenden Monaten. Die aktuellen 
Ergebnisse sind deshalb für drei Monate als vorläufig anzusehen. Diese Hochrechnung ist zur Zeit nur für den 
Einsatz arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen im Rechtskreis SGB III möglich, für den Rechtskreis SGB II fehlen 
dazu noch Erfahrungswerte. In den Angaben zur Arbeitsmarktpolitik im Rechtskreis SGB II sind keine Daten von 
zugelassenen kommunalen Trägern enthalten, da verwertbare Meldungen hierzu bisher in nicht ausreichendem 
Maße vorliegen. 

 Die Datenbasis für die Statistik über die Förderung der beruflichen Weiterbildung und Eignungsfeststel-
lungs- und Trainingsmaßnahmen wurde ab Berichtsmonat November 2005 umgestellt. Der endgültige Teil-
nehmerbestand in beruflicher Weiterbildung erhöht sich durch Nutzung der neuen, vollständigeren Datenquelle 
um ca. 10 Prozent. Deshalb ist der Vormonatsvergleich von Oktober auf November und Vorjahresvergleiche ab 
November verzerrt; das gilt auch für die hochgerechneten Werte. Bei Trainingsmaßnahmen sind die Unterschie-
de bei den endgültigen Werten (nach einer Wartezeit von drei Monaten) marginal, allerdings werden die Teil-
nehmerdaten im neuen Verfahren verzögerter eingegeben als im Altverfahren. Da das Hochrechnungsverfahren 
auf Erfahrungswerten der Vergangenheit mit einem anderen Erfassungsverhalten basiert, werden die aktuellen 
Hochrechnungsergebnisse für Trainingsmaßnahmen deshalb unterzeichnet –Vormonats- und Vorjahresverglei-
che sind entsprechend verzerrt.  

 Mit dem dritten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (in Kraft seit 1. Januar 2004) wurde im 
§ 16 SGB III klar gestellt, dass Teilnehmer in Maßnahmen aktiver Arbeitsmarkpolitik prinzipiell nicht als 
arbeitslos gelten. Dies entsprach grundsätzlich der schon vorher angewandten Praxis; eine Änderung ergab 
sich allein für Teilnehmer an Eignungsfeststellungs- und Trainingsmaßnahmen, die bis Ende 2003 auch während 
des Maßnahmebesuchs als Arbeitslose gezählt wurden. Bei Vergleichen der Arbeitslosenzahl mit Daten von 
2003 und früher ist das zu beachten. 

 Die Beschäftigtenstatistik beruht auf Meldungen der Arbeitgeber zu ihren sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitnehmern. Aufgrund von Abgabefristen und des zeitverzögerten Meldeflusses sind stabile Ergebnisse erst 
nach einer Wartezeit von sechs Monaten zu erzielen. Um dem Bedürfnis nach zeitnahen Informationen gerecht 
zu werden, wird der Beschäftigtenstand bereits mit zwei und drei Monaten Wartezeit ermittelt und auf einen vor-
läufigen „6-Monatswert“ hochgerechnet. Die vorläufigen „2- und 3-Monatswerte“ werden später durch den end-
gültigen „6-Monatswert“ ersetzt. 

 Nach den Regelungen der §§ 428 SGB III und 252 Abs. 8 SGB VI müssen 58-Jährige oder ältere dem Ar-
beitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen und werden auch nicht mehr als Arbeitslose gezählt.  

 Ein Teil der Arbeitslosmeldungen entfällt auf technische Unterbrechungen der Arbeitslosigkeit, insbesondere 
Wiederzugänge nach Krankheit oder Meldeversäumnis. Außerdem ist die Zahl der sich arbeitslos meldenden 
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Personen kleiner als die Zahl der Arbeitslosmeldungen, weil sich einige von ihnen in der Periode mehrmals ar-
beitslos melden. Prinzipiell das gleiche gilt für andere im Bericht verwandten Bewegungsgrößen, insbesondere 
für Abgänge aus Arbeitslosigkeit. 

 Die Bezugsgrößen für die Berechnung der Arbeitslosenquoten werden einmal jährlich aktualisiert, und zwar 
bis auf die Kreisebene. Dies geschieht üblicherweise ab Berichtsmonat April oder Mai, für 2005 ab Berichtsmo-
nat Juni; Rückrechnungen werden nicht vorgenommen. Die Bezugsgrößen sind zweckgebundene Berech-
nungsgrößen. Dabei wird auf verschiedene Statistiken (u. a. Beschäftigtenstatistik, Personalstandsstatistik und 
Mikrozensus) zugegriffen, deren Ergebnisse erst nach einer gewissen Zeitverzögerung zur Verfügung stehen. 
Deshalb beruht die Bezugsbasis z. B. für 2005 überwiegend auf Daten aus dem Jahr 2004. Für eine einheitliche 
Berechnung der Bezugsgrößen bis auf Kreisebene muss der Aktualitätsverlust in Kauf genommen werden.  
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